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Absatz

Artikel

Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Wirttemberg
Baustelleneinrichtung

Bundesamt fir Naturschutz

Bundesnaturschutzgesetz

b besonders geschiitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG
S streng geschitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

MaRBnahmen zur dauerhaften Sicherung der ©kologischen Funktion (continuous
ecological functionality-measures); auch: vorgezogene Ausgleichsmanahmen

MaRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (favorable
conservation  status)

Anhang der FFH-Richtlinie
Lebensraumtyp des Anhangs | der FFH-Richtlinie

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der n
naturlichen Lebensrdume, sowie der wildlebenden Pflanzen und Tierarten

Fachschaft fiir Ornithologie Stdlicher Oberrhein
Landesweite Artenkartierung

Lebensraumtyp

Landschaftsschutzgebiet

Landesanstalt fur Umweltschutz Baden-Warttemberg
Naturschutzgebiet

Ornithologische Gesellschaft Baden-Wurttemberg
Rote Liste Deutschland

Rote Liste Baden-Wirttemberg

spezielle Artenschutzrechtliche Prifung

Vogelschutzrichtlinie
Anhang 1 Arten, fur die Schutzgebiete ausgewiesen werden missen

Artikel 4 Absatz 2 Zusatzliche Zugvogelarten, fur die Schutzgebiete
ausgewiesen werden missen

Zielartenkonzept
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Glossar der Abschichtungskriterien
Verbreitung (V): Wirkraum des Vorhabens liegt:

x = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Baden - Wirttemberg
oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Baden — Wirttemberg vorhanden
(k.A.)

0 = aulerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Baden - Wirttemberg

Lebensraum (L): Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-
Grobfilter nach z.B. Moore, Walder, Magerrasen):

x = vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art erflllt oder keine Angaben mdglich (k.A.)
0 = nicht vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art mit Sicherheit nicht erfullt

Wirkungsempfindlichkeit (E) gegenlber Bauvorhaben:

x = gegeben oder nicht auszuschlieRen, sodass Verbotstatbestdande / Schadigungen ausgeldst
werden kdnnten

0 = nicht gegeben oder so gering, dass keine Verbotstatbestande / Schadigungen zu erwarten

Nachweis (N): Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen
X = ja
0 = nein

Glossar der Roten Liste — Einstufungen
RLD: Rote Liste Deutschland

0 Ausgestorben oder verschollen

1 Vom Aussterben bedroht

2 Stark gefahrdet

3 Gefahrdet

G Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt

R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen
D Daten defizitar

\' Arten der Vorwarnliste

nb  Nicht bewertet

* Ungefahrdet

RL BW: Rote Liste Baden-Wiirttemberg
BNatSchG: s streng geschitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

b besonders geschiitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

FFH RL: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume, sowie der wildlebenden
Pflanzen und Tierarten.
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1 Anlass und Vorgehensweise

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Emletweg rechts umfasst die Grundstlicke
Fist. Nr. 4200, 4201, 4202 und 4205. Auf dem westlichen Teil des Geltungsbereichs ist
der Bau einer Halle als Busdepot geplant. Die am westlichen Flurstiicksrand vorhandene
Feldhecke sowie zwei vorgelagerte Einzelbdume muissen hierfir entfernt werden.

Planvorhaben

Die weiter Ostlich liegenden Flachen werden zu Stellflachen ausgebaut. Die
Stellplatzflachen werden als wasserdurchlassige Oberflachenbefestigung (z.B. Pflaster
mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlassigen Fugen, Schotterrasen,
wassergebundene Decke) ausgefiihrt. Ganz im Osten verbleibt die Flache F1 als
Grunlandflache. Die Flache F2, nérdlich der F1 Flache kann fiir artenschutzrechtliche
Ausgleichsmalinahmen verwendet werden. Eine zweite Grinlandflache (F3) verlauft am
Nordrand des Flurstiicks von West nach Ost. Auf der F3-Flache ist eine nitrophytische
Hochstaudenflur (mdglicherweise auch als Verbund fir Zauneidechsen) geplant, die
nach Osten in eine etwa 5 m breite und 34 m lange Feldhecke auf der F2 Flache libergeht
(rot). Die Flache F1 hat eine insgesamte Flache von ca. 677 m2.

Wirkfaktoren Eine detaillierte Beschreibung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren des
Bauvorhabens erfolgt in diesem Artenschutzgutachten nicht. Diese ist dem
Umweltbericht des Biiros Freiraum- und LandschaftsArchitektur Wermuth vom
24.03.2026 zu entnehmen.

Abbildung 1: Auszug aus dem Bebauungsplan. Bereich fiir den Bau der Halle blau umrandet.
Stellplatzflichen grau hinterlegt. Ausgleichsfliche F1 und F3. Ersatzpflanzung fiir die Feldhecke
befindet sich auf der F2 Flache. Quelle: Biiro Wermuth.

2 Gesetzliche Grundlagen

Grundlage fir die artenschutzrechtliche Prifung ist § 44 BNatSchG. Dies betrifft sowohl
die Priifung der Zugriffsverbote gemaf § 44 BNatSchG (1) 1-4 sowie die entsprechenden
Ausnahmeregeln gemaf § 44 BNatSchG (5) 1-3.

Somit ergibt sich aus der oben genannten Gesetzeslage sowie weiterer Publikationen
(Kratsch et al. 2018, Runge et al. 2010) eine artenschutzrechtliche Prifrelevanz
gegeniber der

§ 44 BNatSchG
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Umweltschaden
gesetz

Besonders
geschiitzte
Arten, Rote Liste,
ubiquistische
Vogelarten und
lokale
Verantwortungs-
arten

» In Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrten Tierarten
» europaischen Vogelarten

» Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefiihrt
sind.

Derzeit ist eine Liste mit den Arten, die nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 unter Schutz
gestellt werden und nach § 44 BNatSchG bearbeitet werden missten (sogenannte
,Verantwortungsarten®), noch nicht verédffentlicht. Zum momentanen Zeitpunkt kdnnen
diese Arten somit nicht behandelt / bertcksichtigt werden.

Das Umweltschadensgesetz gemaf BNatSchG § 19 (,Schaden an bestimmten Arten und
natirlichen Lebensrdumen®) muss im Artenschutz in der Regel nicht beachtet werden.
Gemaly diesem Gesetz liegt keine Schadigung vor, wenn Eingriffe auf Grund der
Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 oder § 33 des Baugesetzbuches genehmigt
wurden oder zulassig sind.

Durch den Umweltbericht werden Schaden an nattirlichen Lebensrdumen und durch den
Artenschutzbericht Schaden an bestimmten Arten in der Regel ausreichend abgedeckt.

Dieses Gesetz erweitert den Schutz der oben genannten Tiere, Pflanzen und deren
Lebensraume gemal Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG auf Gebiete
auBerhalb der FFH-Gebietskulisse und erweitert die Prufrelevanz auf die Arten des
Anhang Il der Richtlinie 92/43/EWG.

Falls Hinweise auf entsprechende Arten und Lebensrdume vorhanden sind, werden diese
im Rahmen des Umweltberichts sowie des Artenschutzberichts entsprechend behandelt.

Besonders (national) geschitzte Arten werden nach der Eingriffsregelung § 15
BNatSchG abgearbeitet. Fir diese Arten sind die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote
in der Regel nicht vertiefend zu prifen, insofern garantiert wird, dass Uber die
Eingrifiskompensierung die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang weiterhin
erfullt wird.

Die Schilderung der Eingriffskompensierung gemafl Umweltbericht deckt die Belange
dieser Arten somit ab. Die artenschutzrechtliche Prufung beschrankt sich auf die
Darstellung dieser Arten sowie auf fachliche Erlduterungen im Rahmen der
Wirkungsprognose, die eine Nichtbetroffenheit dieser Arten gemaf der Eingriffsregelung
darstellen. Eine vertiefende Betrachtung durch artbezogene Abprifung der
Verbotstatbestande erfolgt fir diese Arten im Artenschutzbericht nicht.

Dem Gutachter steht es jedoch in gutachterlicher Abwagung frei, bestimmte Arten in die
vertiefende Betrachtung zu Ubernehmen. In der fachlichen Praxis hat sich das fur die
folgenden Artengruppen bewahrt:

» Besonders geschiitzte Arten mit einem Gefahrdungsgrad auf der roten Liste der
Kategorien 0 (ausgestorben oder verschollen), 1 (vom Aussterben bedroht)
oder 2 (Stark gefahrdet).

» Besonders geschitzte Arten mit und ohne Gefahrdungsstatus, fir die auf
Grund lokaler Besonderheiten (z.B. disjunkt verteile Restpopulation, klimatisch
bedingte Neubesiedlung, lokal grassierende Epidemien etc.) eine besondere
Lokalverantwortung erkannt werden kann

Bei europaischen Vogelarten, die gemal BNatschG zu den grundséatzlich vertiefend zu
betrachteten Arten gehdren, erfolgt eine vertiefende artenschutzrechtliche Betrachtung in
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der fachlichen Praxis fir die folgenden Arten:
» Streng geschitzte Arten

» Streng und besonders geschiitzte Arten, die in der aktuellen Roten Liste
Baden-Wirttembergs inklusive der Vorwarnstufe, aufgefiihrt werden

» Arten, die auf Grund spezieller Brutverhalten und Storanfélligkeiten eine
erhdhte Wirkungsempfindlichkeit beziliglich bestimmter Parameter haben (z.B.
Koloniebrtter, Offenlandvogel, etc.)

» Arten, die zwar nicht mehr oder noch nicht in der Roten Liste gefiihrt werden,
fur die aber aufgrund der mittel- und langfristigen Prognosen eine mdgliche
Beeintrachtigung der Lokalpopulation nicht ausgeschlossen werden kann.

Als ubiquistische Arten (,Allerweltsarten®) gelten Vogelarten, fir die auf Grund hoher
Bestandszahlen und landesweit anhaltend guter Prognosen keine vertiefende
Betrachtung nétig ist. Da diese jedoch gesetzlich vorgeschrieben ist, kann sie nicht
unterlassen werden, es genlgt aber, diese Arten in Gilden zusammengefasst
abzuprufen.
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Ablaufschema Aus der einschlagigen Gesetzgebung ergibt sich die folgende Priifkaskade:

Artenschutzrechtliche Priifung bei Vorhaben
nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG

FFH-Anhang IV-Art, andere Art: betroffen
Vogelart betroffen' Velwuutt:;szn: E‘ 4; g:; ;)rlchl erfullt
I 1 Insbesondere: .
, R "5 st whdbionen, inducniiche, o)
erhebliche Stérung nur Entnahme/Beschadigung/ + Andere streng geschiitzte Arten
2u bestimmten Zeiten Zerstorung von Fortpflanzungs- b : (2.8. Aspisviper, Grine Strandschrecke, etc.)
(?r:‘earx:';ﬁx:g;e)s (;ﬂm) ] Mafistab; Individuum Malistab: Individuum > vierigebende rien (Ncte Liste)
(5 44 Abs. 1 Nr. 2) bzw. Pflanzenstandorten (Nr. 4) Eingriffsregelung
Mafstab: lokale Population Mafistab: ObjektRevier (§ 15 BNatSchG)
ja nein 1 ja nein
Gkologische Funktion
(§ 44 Abs. 5 Satz 2) nein Erhebliche Beeintréchtigungen
wird weiterhin erfaillt, vermeidbar ?
Wl& mit (§15Abs. 1)
(§44Abs. 5 Satz 2 Nr. 3) )
MaBstab: Individuum a
nein | Erhebliche Beeintrichtigungen
pensi ?
(§ 15Abs. 2)
ja

AAbwﬂgung:_ ja
Projekt gig?
(§ 15 BNatSchG)
B
Verbotstatbestand nicht erfiillt nein
Vorhabenszulassung ggf. mit
Inhalts-/nebenbestimmungen,
Vorhaben zulassig ggf. mit
Zur Ausnahmepriifung Ggf. weiter auf der rechten Seite? Nebenbestimmungen/Monitoring

1 Atten, fur die eine naticnale Verantwortung besteht, konnen den 2 pie Aspekte, die nicht von den Verbotstatbestinden des § 44 Abs. 1 3 Sonderfall FFH-Anhang II-Arten: Soweit Erhaltungsziel eines FFH-Gebiets
europarechtich geschitzten Arten gleich gestelt werden (§54 (1) 2 erfasst sind (2B. Nahrungshabitate) sind ggf. im Rahmen der betroffen ist, VP nach § 34 BNatSchG
BNatSchG). Eingriffsregelung (s. rechte Spalte) zu prafen Im Ubrigen, soweit auch FFH-Anhang IV-Art betroffen, nach linker Spalte,

ansonsten wie ,andere A’ (zB. Bachneunauge, Hirschkafer, Helmazur-
Jjungter). Dabei ist § 19 BNatSchG zu berucksichtigen: bei Anhang II-Arten sind
mogliche nachtellige Auswirkungen artbezogen zu ermittein!

®© Kratsch, D., Matthdus, G., Frosch, M. (Januar 2018)

Abbildung 2: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Priifung (Kratsch et al. 2018)



galaplan decker

Artenschutzrechtliche Priifung

Am Schlipf 6 Bebauungsplananderung ,Emletweg”
79674 Todtnauberg Gemeinde Merdingen, Gemarkung Merdingen

3 Untersuchungsgebiet

Lage im Raum Das Plangebiet liegt sidwestlich der Gemeinde Merdingen und umfasst eine Griinflache

und
Beschreibung
Untersuchungs-
gebiet

Natur-
schutzgebiet

mit zwei randlich stehenden Einzelbdumen sowie Gehdlzen entlang des westlichen
Plangebietsrand. Es befindet sich auf einer Héhe von ca. 200 m . NHN. Es liegt auf der
Gemarkung Merdingen und besitzt eine Grof3e von ca. 9,4 ha. Naturraumlich gehort das
Gebiet zur GroBlandschaft Sudliches Oberrhein-Tiefland und zum Naturraum Markgréafler
Rheinebene.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Grundstiicke Flist. Nr. 4200,
4201, 4202, 4205 und 4227/1.

Das Untersuchungsgebiet liegt stidwestlich der Gemeinde Merdingen und befindet sich
ca. 650 m abseits des Siedlungsrandes. Sudlich angrenzend an das Plangebiet ist ein
Gewerbegebiet vorhanden. Nordlich grenzen ein Streuobstbestand/Nussbaumanlage
sowie landwirtschaftlich genutzte Flachen an. Insgesamt ist das Plangebiet in direkter
Umgebung Uberwiegend von landwirtschaftlich genutzten Flachen sowie in weiterer
Entfernung nach Westen hin von ausgedehnten Waldflachen umgeben.

Im Westen des Planbereichs befindet sich eine Feldhecke, die zwar alle Kriterien fiir die
Erfassung als geschutztes Biotop erfiillt, bisher aber nicht als solches erfasst wurde. Das
vorhandene Grunland ist als Fettwiese mit mageren Anteilen anzusprechen. Bei den
Baumen handelt es sich um zwei Nussbaume, von denen einer Totholzanteile und eine
Baumhohle hat. Ein dritter Nussbaum steht 6stlich auRerhalb des Planbereichs und kann
erhalten werden.

~— S / & @ siotop
/ “ / / - Offenlandbictopkartierung
[ wealdbictopkartierung

Abbildung 3: Lage des Plangebiets (rot) mit Schutzgebietskulisse (Quelle Luftbild: LUBW
2025).

Das Naturschutzgebiet ,Zwoélferholz-Haid“ (Schutzgebiets-Nr. 3.590) liegt ca. 270 m
westlich des Plangebiets.

Folgendes ist der Wirdigung (August 2024) zum Schutzzweck und zur Fauna des
Naturschutzgebiets zu entnehmen.

Erhaltung eines ausgedehnten Waldgebiets auf der Niederterrasse des Rheins mit einer
Vielzahl z.T. seltener und gefdhrdeter Tier- und Pflanzenarten, insbesondere mit
zahlreichen Friihjahrsgeophyten; Erhaltung des gréten zusammenhdngenden
Vorkommen des Blausterns (Scilla bifolia) im rechtsrheinischen sidlichen
Oberrheingebiet; Erhaltung und Pflege bzw. extensive Nutzung an den Wald
angrenzender Wiesen und anderer Lebensrdume.

Die Tierwelt wurde nicht systematisch untersucht, deshalb liegen nur fragmentarische
Angaben vor. Der Mittelspecht (Dendrocopos medius) nutzt das Vorkommen alter
Eichen. Eine weitere auffédllige Waldvogelart ist der Pirol (Oriolus oriolus). An gut

8



galaplan decker
Am Schlipf 6
79674 Todtnauberg

Artenschutzrechtliche Prifung
Bebauungsplananderung ,Emletweg*
Gemeinde Merdingen, Gemarkung Merdingen

Auerhuhnreleva
nte Flachen

ausgebildeten Waldrdndern kommt die Turteltaube (Streptopelia turtur) vor. An
Amphibien ist heute noch zumindest die Erdkréte (Bufo bufo) vorhanden. Mdglicherweise
kommen Laubfrosch (Hyla arborea) und Kreuzkréte (Bufo calamita) ebenfalls noch vor
(1976 noch sicher nachgewiesen). An sonnigen Waldménteln ist die Zauneidechse
(Lacerta agilis) zu finden. In der trockenen Ruderalflur an der Siidostecke des
Teilgebietes "Haid" konnten die Gottesanbeterin (Mantis religiosa) und die Blaufliiglige
Sandschrecke (Sphingonotus caerulans) festgestellt werden. Letztere ist auf
vegetationsarme, trockene Sand- und Kiesfldchen angewiesen

Beeintrachtigung des Schutzgebiets kdnnen auf Grund der Entfernung ausgeschlossen
werden. Im Schutzgebiet aufgefiihrte Einzelarten, welche potenziell im Plangebiet
vorkommen konnen, werden in den jeweiligen Kapiteln der entsprechenden
Artengruppen aufgefiihrt und abgepruft.

Auerhuhnrelevanten Flachen sind im Untersuchungsgebiet und der weiteren Umgebung
nicht vorhanden.
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4 Methodik

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der OGBW (ADEBAR), der 6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe
Literaturliste) und weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in raumlicher
Nahe, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Im Jahr 2025 fand im Untersuchungsbereich eine Begehung zur Erhebung der
Habitatstrukturen und der Arterfassung statt. Auf dieser Grundlage werden die relevanten
Arten sowie die Methodik beziiglich notwendiger Gelandeerhebungen im Folgenden fiir die
einzelnen Gruppen dargestellt. Die entsprechenden Aussagen zur Methodik werden in den
einzelnen Artkapiteln gegeben.

Auf Grundlage der Datenrecherche erfolgte zudem bereits im Vorfeld die Prifung einer
moglichen Betroffenheit planungsrelevanter Arten. Eine Betroffenheit wurde mittels
folgender Kriterien gepruift:

» Vorkommen ist verbreitungsbedingt mdglich
» Vorkommen ist habitatbedingt mdglich

»  Wirkungsempfindlichkeit ist vorhanden

> Nachweise sind vorhanden

Mit Zunahme der methodischen Begehungen im Verlauf der Kartiersaison reduziert sich die
Anzahl der mdglicherweise betroffenen Arten auf die Anzahl der nachweislich vorhandenen
Arten. Nach Beendigung der Kartierung sollten daher Arten ohne konkrete Nachweise in
der artenschutzrechtlichen Abprufung nicht mehr behandelt werden. Der Gutachter kann
jedoch mit entsprechender Begrindung einer hohen bis sehr hohen
Vorkommenswahrscheinlichkeit auch einzelne Arten als ,vorhanden® einstufen und diese
somit in der worst-case Betrachtung mit abzuprtfen.

Die ausfiihrliche Darstellung der Abschichtung in Texten und Tabelle entfallt hiermit bzw.
beschrankt sich auf nicht nachgewiesene Arten, die aber eine hohe bis sehr hohe
Vorkommenswahrscheinlichkeit haben.

Die bisherigen Begehungstermine kdnnen der Tabelle 1 enthommen werden.

10
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Tabelle 1: Begehungstermine im Jahr 2025

Datum

Zeit

Anlass

Wetter

14.03.2025

16:00-16:30

Erste Begehung des Gesamtgebiets.
Erfassung der Habitatstrukturen,
Vegetationsbestande etc.

Bewolkt, 6°C

28.03.2025

8:30-9:30

1. Kartierung Végel, Beibeobachtung
weiterer Artengruppen, Auslage der KV

Klar / sonnig, 12°C

31.03.2025

13:30-14:15

1. Kartierung Reptilien, Beibeobachtung
weiterer Artengruppen, Auslage der KV

Wechselhaft, 18°C

22.04.2025

7:30-8:30

2. Kartierung Vdgel, Beibeobachtung
weiterer Artengruppen, Kontrolle KV

Klar / sonnig, 13°C

22.04.2025

13:30-14:15

2. Kartierung Reptilien, Beibeobachtung
weiterer Artengruppen, Auslage der KV

Klar / sonnig, 20°C

10.05.2025

7:30-8:30

3. Kartierung Vdgel, Beibeobachtung
weiterer Artengruppen, Kontrolle KV

Klar / sonnig, 16°C

10.05.2025

13:30-14:15

3. Kartierung Reptilien, Beibeobachtung
weiterer Artengruppen, Auslage der KV

Klar / sonnig, 20°C

13.06.2025

7:30-8:30

4. Kartierung Vogel, 4 Reptilienkartierung,
Beibeobachtung weiterer Artengruppen,
Kontrolle KV

Klar / sonnig, 18°C

02.07.2025

21:15-22:45

1. Kartierung Fledermause (aktiv),
Beibeobachtung weiterer Artengruppen,
Kontrolle Reptilienbleche

Klar, 32°C

30.07.2025

8:30-9:30

5. Kartierung Vogel, 5 Reptilienkartierung,
Beibeobachtung weiterer Artengruppen,
Kontrolle KV

Wechselhaft, 21°C

08.08.2025

7:30-8:30

6. Kartierung Vogel, 6 Reptilienkartierung,
Beibeobachtung weiterer Artengruppen,
Kontrolle KV

Klar / sonnig, 23°C

14.08.2025

20:30-22:00

2. Kartierung Fledermause (aktiv),
Beibeobachtung weiterer Artengruppen,
Kontrolle Reptilienbleche

Klar, 28°C

5 Aquatische Lebewesen (Mollusken, Krebse, Fische, Rundmauler,
Libellen)

Abschichtung Im direkten Umfeld sind weder naturliche oder naturnahe Flie3- oder Stillgewasser,

Graben, temporare Kleingewasser o. A. vorhanden. Beeintrachtigungen von an
Gewasser gebundenen Lebewesen kdnnen daher habitatbedingt ausgeschlossen
werden.

Eine weiterfihrende Prifung dieser Arten entfallt hiermit.

Das Eintreten der Verbotstatbestidnde nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.
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6 Spinnentiere

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Verbreitungsbedingt kann lediglich die Goldaugenspinne im Untersuchungsgebiet
vorkommen. Die xerothermophile Art lasst sich im Untersuchungsgebiet jedoch
habitatbedingt ausschlielen. Auch verbreitungsbedingt ist ein Vorkommen
unwahrscheinlich, da die bekannten Nachweise am Nordrand des Kaiserstuhls sowie im
Rheinvorland liegen. AuRRerdem ist die Art auf Grund ihrer Farbung und Tagesaktivitat gut
zu entdecken. Bei den Begehungen wurde auf ein Vorkommen dieser Art geachtet. Es
haben sich aber keine Nachweise ergeben. Eine weitere Betrachtung entfallt.

Das Eintreten der Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.

Tabelle 2: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Spinnentiere.

V|iL|E]N|Ar

Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

Dolomedes plantarius Gerandete Wasserspinne 2 2 s
X|0 Philaeus chrysops Goldaugenspringspinne 2 2 s
0 Tanymastix stagnalis Sumpf-Feenkrebs nb 1 s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 Branchipus schaefferi Sommer-Feenkrebs nb 2 s
0 Anthrenochernes stellae Stellas Pseudoskorpion nb 2 1
7 Kafer

7.1 Methodik

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der o6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in raumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgro3projekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Im Jahre 2025 fanden im Untersuchungsbereich Begehungen zur Erhebung der
Habitatstrukturen und der Arterfassung statt. Auf dieser Grundlage werden die relevanten
Arten sowie die Methodik festgelegt. Die Artengruppe der Kafer wurde im Rahmen der
weiteren Kartierungen als Beibeobachtungen erfasst. Die Anfang Juli und August
durchgefiuihrten Fledermauskartierungen fanden zur Flugzeit des Koérnerbocks,
Hirschkafers und Groflem Goldkafers statt. Zudem erfolgten Begutachtungen der im
Plangebiet und angrenzend vorhandenen Gehdlze.
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7.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Verbreitungsbedingt kénnen die Arten Kurzschréter, Eichen-Buntkafer, Deutscher
Sandlaufkafer, Hirschkafer, Kornerbock, Blauschimmernder Maiwurm, Narbiger
Maiwurmkafer, Mattschwarzer Maiwurm, Sidlicher Wacholder-Prachtkafer, Groler
Goldkafer und Purpurbock im Untersuchungsgebiet vorkommen.

Ein Vorkommen der auf alte Walder mit altem Laubholz angewiesenen Arten
Kurzschroter, Eichen-Buntkafer und Purpurbock lasst sich im Untersuchungsgebiet
habitatbedingt ausschlief3en.

Da im Untersuchungsgebiet keine Zypressengewachse vorhanden sind Iasst sich die Art
Suidlicher Wacholder-Prachtkafer ebenfalls habitatbedingt ausschliel3en.

Ein Vorkommen der auf xerotherme Lebensrdume wie z.B. Magerrasen und
suidexponierte magere Bdschungen mit offenen bzw. halboffenen Stellen angewiesene
Arten Deutscher Sandlaufkafer, Blauschimmernder Maiwurm, Narbiger Maiwurmkafer,
Mattschwarzer Maiwurm lasst sich im Untersuchungsgebiet habitatbedingt ebenfalls
ausschlielRen.

Die auf alte Laubgehdlze (u.a. Obstbdume) mit Totholz angewiesenen Arten Groler
Goldkafer, Koérnerbock und Hirschkafer lassen sich im Untersuchungsgebiet nicht
ausschlieBen. Randlich sind im Plangebiet zwei altere Nussbaume mit Totholz und
Baumhohlen vorhanden. Westlich des Plangebiets sind ebenfalls kleinere
Geholzbestande mit teilweise alteren Einzelbdumen mit Totholzstrukturen vorhanden.

Am 16.05.2025 konnte ein mannlicher Hirschkafer auf einem der alten Nussbdume im
Plangebiet nachgewiesen werden. Weitere Nachweise von planungsrelevanten
Kéferarten konnten nicht erbracht werden. Die im Plangebiet vorhanden Gehélze sind
nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich zur Nutzung als Saftleckstelle oder
Rendezvousplatz fir Hirschkafer anzusprechen. Nérdlich aulerhalb des Plangebiets
konnte eine alte Pappel mit Saftleckstellen, Totholzspuren und Bohrléchern erfasst
werden.

P ¥% &0 T h NN

Abbildung 4: Lage des Plangebiets (rot) mit Nachweispunkt Hirschkafer (blau) und Geholze
mit besonders relevanten Totholzstrukturen (gelb). (Quelle Luftbild: LUBW 2025).
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Abbildung 5: Fiir Totholzkafer relevante Gehélze im Plangebiet und Hirschkafernachweis
auf Nussbaum im Plangebiet (Fotos: galaplan decker 2025 und Biiro Wermuth 2025).
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Tabelle 3: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Kifer.

V|L|E]N|Ar Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kdnnen.
Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit
X | (X) 0 |Clerus mutillarius Eichen-Buntkafer 2 1 s
X X | X |Lucanus cervus Hirschkafer 3 2 1] b
X 0 |Megopis scabricornis Kérnerbock 1 1 5
X Palmar festiva Sudlicher Wacholder-Prachtkafer 1 1 5
ittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
X | 0 | O |Protaetia aeruginosa GroRRer Goldkafer 2 1 S
(X)| 0 | 0 |Aesalus scarabaeoides Kurzschréter 2 1 S
Gnorimus varabilis Veranderlicher Edelscharrkafer 2 1 S
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
(X)| 0 | 0 [Cylindera germanica Deutscher Sandlaufkafer 1 2 s
(X)| 0 | 0 [Meloe rugosus Mattschwarzer Maiwurmkafer nb 1 s
(X)| 0 | O |Purpuricenus kaehleri Purpurbock 1 1 s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.
0 lAcmaeodera degener Gefleckter Eichen-Prachtkafer 1 1 s
0 Bolbelasmus unicornis Vierzahniger Mistkafer nb 1 I, IV S
0 Eurythyrea quercus Eckschildiger Glanz-Prachtkafer 1 1 S
X | (X)| 0 | 0 |Meloe autumnalis Blauschimmernder Maiwurmkafer nb 1 s
X | (X)| 0 | 0 |Meloe cicatricosus Narbiger Maiwurmkafer nb 1 s
0 Necydalis ulmi Panzers Wespenbock 1 1 S
0 Scintillatrix mirifica Wunderbarer Ulmen-Prachtkafer 1 1 S
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 Cerambyx cerdo Heldbock; GroRer Eichenbock 1 1 I, IV S
0 Cucujus cinnaberinus Scharlachkafer nb 1 I, IV S
0 Dicerca furcata Scharfzahniger Zahnfliigel-Prachtkafer VA 1 S
0 Dytiscus latissimus Breitrand nb 1 I, IV S
0 Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitfliigel-Tauchkafer nb 3 I, IV s
0 Meloe decorus Violetthalsiger Maiwurmkafer nb 1 S
0 Necydalis major Grof3er Wespenbock 1 1 S
0 Osmoderma eremita Eremit 2 2 I, IV s
0 Phytoecia uncinata Wachsblumenbdckchen nb 1 S
0 Rosalia alpina Alpenbock 2 2 I, IV S
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7.3 Auswirkungen

Auswirkungen

Auswirkungen

Im Plangebiet wird die Rodung von zwei alteren Einzelbdumen sowie der linienférmigen
Gehdlze am westlichen Plangebietsrand erforderlich. Im Plangebiet konnten ein
Individuum des Hirschkafers nachgewiesen werden. Die Untersuchung der Bdume hat
ergeben, dass lediglich am Nachweisbaum an einer Stelle ein erhdhter Totholzanteil
vorhanden war. Es handelt sich dabei um einen Astbruch in ca. 4 Meter Ho6he. Am selben
Baum war Uber eine Stammhohle ebenfalls der Zugang in den Innenraum des
Baumstammes mdglich. Es konnten hier aber keine Anzeichen erkannt werden, dass der
Stamm nutzbare Totholzanteile besitzen kénnte.

Es wird daher davon ausgegangen, dass der angeflogene Nussbaum keine
Fortpflanzungsstatte des Hirschkafers ist. Er kdnnte allerdings ein Rendezvous-Platz sein.

Da durch die Rodung der zwei Einzelbdume mit Totholzstrukturen fir den Hirschkafer bau-
/ anlagebedingt nachweislich genutzte Habitatstrukturen verloren gehen, werden
Vermeidungs- und Minimierungsmaflinahmen sowie Ausgleichsmallnahmen fir die
Eingriffe erforderlich.

Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Es ergaben sich keine Nachweise flir besonders geschitzte Arten, die der

auf besonders Eingriffsregelung unterliegen.

geschiitzte Arten

7.4 Vermeidungs- und MinimierungsmaRBnahmen

Die vom Hirschkafer genutzten Totholzanteile der beiden zu rodenden Nussbdume
kénnen auf der Ausgleichsflache F1 wieder eingerichtet werden.

Folgend wird in Anlehnung an Lorenz (2012) dargestellt, wie die Geholzstrukturen im
Untersuchungsgebiet, besonders im Bereich des Hirschkafernachweis zu sichern und
umzusetzen sind:

Die zu entfernenden Geholze mit hochwertigen Strukturen sollten mit méglichst langer
Stamm-, bzw. Astlange abgesagt und die Wurzeln stammnah abgestochen werden und
als Totholzhabitate mit stehendem Totholz einschlief3lich des ggfls. vorhandenen Mulms
in raumlich-6kologischem Zusammenhang wiedererrichtet werden. Hierzu werden die
Stamme so steil wie mdglich aneinandergestellt, damit die Aststummel verkeilen, und
statisch mit einem Stahlseilring gesichert werden kénnen. Damit eine ausreichende
Standsicherheit gewahrleistet wird, sollte die Totholzpyramide an geeigneten Stellen mit
Erdreich angeftllt und ggf. mit Stahlankern im Boden befestigt werden. Hochwertiges
Astmaterial soll zudem um die Pyramide herum aufgeschichtet werden, wahrend
hochwertige Spalten/ Astlécher als natirliche Héhlen in den oberen Bereichen befestigt
werden sollen.

In der Umgebung der umgesetzten Baume sind in barrierefreiem Abstand in maximal ca.
100 bis 300 m Abstand bereits Alt- und Totholzstrukturen vorhanden.

Die kleinklimatischen Bedingungen der Ausgleichsflache &hneln denen der
Eingriffsflache. In direkter Umgebung der Strukturen sollten blltenreiche Wiesen
vorhanden sein/ etabliert werden und gesichert werden.

Besonnte oder halbschattige Standorte sind besser geeignet als stark beschattete. Der
neue Standort muss mindestens 20 Jahre raumordnerisch gesichert sein und es sollte
keine Probleme mit der Verkehrssicherheit geben, d.h. sie missen abseits von Wegen
und Strallen liegen. Je nach Standort (Siedlungsnadhe, Wanderwege etc.) sollten
Hinweisschilder angebracht werden sowie ggf. ein Einzaunen erfolgen.

Die Umsetzung muss durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung begleitet werden.
Durch die Umweltbaubegleitung wird vor Ort festgelegt, welche der vorhandenen
Strukturen als Totholzpyramide erhalten werden sollen, welche Strukturen im Astwerk
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rings um die Pyramide angebracht werden sollen und welche herausgeschnitten und im
oberen Bereich der Pyramide als natlrliche Héhlen erhalten bleiben sollen und in welche
Richtung diese ausgerichtet sein sollen. Zudem wird die Anzahl an Totholzpyramiden
(voraussichtlich 1-2) im Hinblick auf die Standsicherheit vor Ort festgelegt.

Alternativ dazu kénnen die Stdmme auch als einzelne Stammtorso gesichert werden.
Dies ist mdglich, indem die Stdmme entsprechend tief in den Boden eingegraben werden.
Da der Ausgleich in raumlicher Nahe erfolgen sollte, bietet sich die Ausgleichsflache F1
an. Sie kdnnen auch an Tragerbdumen innerhalb des benachbarten Betriebsgelandes
des Vorhabentragers an Tragerbaumen befestigt oder in einer Ecke des vorhandenen
Stahimattenzauns befestigt werden.

7.5 AusgleichsmaRnahmen

Ausgleichsmaflinahmen fiir den Verlust von durch Totholzkafer (v.a. Hirschkéafer) genutzte
Geholze und Totholzstrukturen werden keine nétig, insofern 1-2 Totholzpyramiden wie
oben beschrieben aus dem gerodeten Gehdlzmaterial zu errichten sind. Alternativ dazu
kdnnen die Stdmme auch als Einzelstammtorso in vertikaler Form errichtet werden. Es
wird darliber hinaus empfohlen, bei Neupflanzungen von Gehélzen im Plangebiet
Baumarten zu wahlen, die vom Hirschkafer bevorzugt genutzt werden. Hierfir kann die
Umweltbaubegleitung beratend hinzugezogen werden.

7.6 Prufung der Verbotstatbestande

§

Totungsverbot

§

Stérungsverbot

§

44

44

44

(1)

(1)

(1)

1 ,Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen,

sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren.“

Zur Vermeidung von Verbotstatbestdnden durch die Rodung von Gehdlzen sind zeitliche
Reglementierungen einzuhalten. So sind Gehdlzrodungen nur von Anfang Oktober bis
Ende Februar eines jeden Jahres zulassig. AuRerdem sollen hochwertige Strukturen der
gerodeten Gehdlze erhalten bleiben und auf der Flache F 1 oder einem sonstigen,
nahegelegenen Platz als Totholzpyramide oder Einzelstamm hergestellt werden.

Bei Einhaltung der Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen kann der Tatbestand
der Tétung ausgeschlossen werden.

Das Totungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.

2 _Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschlitzten Arten und der européischen

Vogelarten wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.”

Durch die BaumalRhahme ergeben sich temporare und lokale Beunruhigungseffekte. Fur
die Gehdlzrodungen wurden Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen festgelegt und
es werden Ausgleichshabitate errichtet, sodass im Eingriffsbereichs keine Lockwirkungen
mehr gegeben sind. Die vorkommenden Individuen kénnen die umgebenden Bereiche
des Eingriffsbereichs weiterhin nutzen.

Nach aktuellem Kenntnisstand ist betriebsbedingt nicht mit einer erheblichen Erhéhung
der Stoérwirkungen zu rechnen.

Das Storungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.

3 ,Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der
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Schadigungs-
verbot

besonders geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu
zerstéren.*”

Die zu rodenden Geholze werden teilweise als Fortpflanzungs- oder Ruhestatte genutzt.
Durch die Vermeidungs- und MinimierungsmafBnahmen wird sichergestellt, dass
hochwertige, potenziell von Totholzk&fern nutzbare Strukturen, erhalten bleiben und auf
der nahegelegen Ausgleichsflache F 1 oder einem sonstigen, nahegelegenen Platz als
Totholzpyramiden oder gesicherte Einzelstdmme gesichert werden.

Es wird darliber hinaus empfohlen, bei Neupflanzungen von Gehdlzen im Plangebiet
Baumarten zu wahlen, die vom Hirschkafer bevorzugt genutzt werden. Hierfur kann die
Umweltbaubegleitung beratend hinzugezogen werden.

Der Tatbestand der Schadigung kann bei fachgerechter Umsetzung der
AusgleichsmaflRnahmen ausgeschlossen werden.

Das Schadigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.

8 Schmetterlinge

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Beziiglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der o6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in raumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgro3projekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Im Jahre 2025 fanden im Untersuchungsbereich Begehungen zur Erhebung der
Habitatstrukturen und der Arterfassung statt. Auf dieser Grundlage werden die relevanten
Arten sowie die Methodik festgelegt.

Die Artengruppe der Schmetterlinge wurde im Rahmen der weiteren Kartierungen als
Beibeobachtungen erfasst.

Verbreitungsbedingt nicht auszuschlieRen sind aktuell laut Verbreitungskarten der LUBW
im Untersuchungsgebiet die streng geschutzten Arten Brombeer-Perlmutterfalter,
Goldener Scheckenfalter, GrofRRer Waldportier, GroRRer Feuerfalter, Schwarzfleckiger
Ameisen-Blauling, Oberthurs Wurfel-Dickkopffalter, Dumerils Graswurzeleule, Gamander
Graueulchen, Nachtkerzenschwarmer sowie die Spanische Fahne.

Die Arten Brombeer-Perimutterfalter, Goldener Scheckenfalter und GroRRer Waldportier
lassen sich im Untersuchungsgebiet habitatbedingt ausschlief3en.

Ein Vorkommen der Arten Grofer Feuerfalter, Schwarzfleckiger Ameisen-Blauling,
Oberthirs Wirfel-Dickkopffalter, Spanische Fahne, Dumerils Graswurzeleule, Gamander
Graueulchen und Nachtkerzenschwarmer Iasst sich im Untersuchungsgebiet
habitatbedingt nicht ganzlich ausschlielen. Bevorzugte Habitate oder artspezifische
Futterpflanzen wie z.B. Origanum vulgare, Thymus pulegioides, Eupatorium cannabinum,
Teucrium chamaedrys, Oenothera spec., Epilobium spec., usw. konnten jedoch nicht
erfasst werden.

Bisher konnten in Form von Beibeobachtungen lediglich weit verbreitete und keine
planungsrelevanten Schmetterlingsarten nachgewiesen werden.

Durch das Bauvorhaben kommt es bau- und anlagebedingt zum Verlust von Griinflachen,
drei Einzelbaumen und einem linienférmigen Gehdlzbestand. In unmittelbarer Umgebung
sind ausreichend gleich- und hoéherwertige Strukturen vorhanden, sodass selbst bei
sporadischen Vorkommen von planungsrelevanten Arten nicht mit erheblichen
Beeintrachtigungen zu rechnen ist.

Zudem wird fur die Artengruppe der Reptilien ein umfassendes MalRnahmenkonzept
festgelegt, welches ebenfalls Insekten (besonders Schmetterlinge und Heuschrecken)
mitbertcksichtigt. Dieses umfasst eine schonende Vergramung der vorkommenden Arten
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aus den Eingriffsflachen durch eine vollstandige Lebensraumentwertung vor Beginn der
Bauarbeiten. Da es sich bei Schmetterlingen um hochmobile Arten handelt, und in
unmittelbarer Umgebung gleichwertige Habitate vorhanden sind, kdnnen adulte
Schmetterlinge  bauzeitlich auf diese Flachen ausweichen. Durch die
Lebensraumentwertung mit regelmaligen Mahden kann zudem weitgehend vermieden
werden, dass eine Eiablage an der Vegetation im Eingriffsbereich stattfindet. Dartber
hinaus finden unmittelbar vor Eingriffsbeginn sowie wahrend den Bauarbeiten regelmafige
Begehungen durch die Umweltbaubegleitung statt.

Das Eintreten der Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.
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Tabelle 4: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Schmetterlinge.

V L|EJN

Art

Art

RLBW

RLD

FFH RL

BNatSchG

aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kdnnen.

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis vorkommen,

Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

X |(X)| 0 | 0 |Callimorpha quadripunctaria  |Spanische Fahne * * 1]

X [(X)| 0 | O |Lycaena dispar Groler Feuerfalter 3 3 I, IV 5
X |(X)| 0 | 0 |Maculinea arion Schwarzfleckiger Ameisen-Blauling 2 3 \% s
0 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling 3 \% I, IV s
0 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling 1 2 I, IV S
0 Nycteola degenerana Salweiden-Wicklereulchen 2 3 s
X |(X)| 0 | O |Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwarmer \ * v s
X [(X)| 0 } O |Pyrgus armoricanus Oberthurs Wiirfel-Dickkopffalter 1 3 5

Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
X|0 Brenthis daphne Brombeer-Perlmutterfalter 1 D S
0 Cleorodes lichenaria Gruner Flechten-Rindenspanner 2 1 s
0 Cucullia caninae Hundsbraunwurz-Ménch R R S
0 Fagivorina arenaria Scheckiger Rindenspanner 3 1 S
X|0 Hipparchia fagi GrolRRer Waldportier R 2 S
X [(X)| 0 § O |Luperina dumerilii Dumerils Graswurzeleule R 2 s
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 \Alcis jubata Bartflechten-Rindenspanner 1 1 s
0 \Anarta cordigera Moor-Bunteule 2 1 S
0 Idaea contiguaria Fetthennen-Felsflur-Zwergspanner R 2 s
X [(X)| O § 0 |Nola subchlamydula Gamander-Graueulchen 1 R S
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Loérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 IActinotia radiosa Trockenrasen-Johanniskrauteule R 1 s
0 IAgrodiaetus damon WeilRdolch-Blauling 1 1 S
0 Carsia sororiata Moosbeerenspanner 2 1 s
0 Cucullia gnaphalii Goldruten-Ménch 1 1 s
0 Eriogaster catax Hecken-Wollafter 0 1 I, IV S
0 Eucarta amethystina Amethysteule 2 2 s
X|0 Eurodryas aurinia Goldener Scheckenfalter 1 2 1] b
0 Gastropacha populifolia Pappelglucke 1 1 s
0 Hadena magnolii Sudliche Nelkeneule 1 2 s
0 Hyles vespertilio Fledermausschwarmer 1 0 S
0 Lemonia taraxaci Léwenzahn-Wiesenspinner R 0 s
0 Lopinga achine Gelbringfalter 1 2 v s
0 Nola cristatula Wasserminzen-Graueulchen 1 * s
0 Paidia murina Mauer-Flechtenbarchen D 1 s
0 Pericallia matronula Augsburger Bar R 1 S
0 Pyrgus cirsii Spatsommer-Wiirfel-Dickkopffalter 1 1 s
0 Tephronia sepiaria Totholz-Flechtenspanner 1 R s
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V| L|E]JNAr Art RLBW | RLD | FFH RL | BNatSchG
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.
0 Carcharodus flocciferus Heilziest-Dickkopffalter 1 2 s
0 Coenonympha hero Wald-Wiesenvdgelchen 1 2 v s
0 Gortyna borelii Haarstrangeule 1 1 I, IV s
0 Hypodryas maturna Eschen-Scheckenfalter 1 1 I, vV S
0 Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter 1 2 I, IV S
0 Parnassius apollo Apollofalter 1 2 \ s
0 Parnassius mnemosyne Schwarzer Apollo 1 2 v 5
0 \Zygaena angelicae Elegans-Widderchen R 1 5

9 Heuschrecken

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Beziiglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der o6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in raumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgro3projekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Im Jahre 2025 fanden im Untersuchungsbereich Begehungen zur Erhebung der
Habitatstrukturen und der Arterfassung statt. Auf dieser Grundlage werden die relevanten
Arten sowie die Methodik festgelegt.

Die Artengruppe der Heuschrecken wurde im Rahmen der weiteren Kartierungen als
Beibeobachtungen erfasst.

Verbreitungsbedingt nicht auszuschlieRen sind aktuell laut Verbreitungskarten der LUBW
im Untersuchungsgebiet die besonders geschitzten Arten ltalienische Schénschrecke,
Gottesanbeterin, Blaufliigelige Odlandschrecke, Blaufliigelige Sandschrecke, sowie die
streng geschitzten Arten Braunfleckige Beifdschrecke und GrofRe Schiefkopfschrecke.

Auf Grund der teilweise mageren Strallenbdschungen und Wiesenflachen lassen sich
keine der verbreitungsbedingt nicht auszuschlieRenden besonders und streng geschitzten
Arten habitatbedingt ausschlief3en.

Als Beobachtungen konnten jedoch keine planungsrelevanten Heuschreckenarten erfasst
werden.

Durch das Bauvorhaben kommt es bau- und anlagebedingt zum Verlust von Grinflachen,
drei Einzelbdumen und einem linienférmigen Gehdlzbestand. In unmittelbarer Umgebung
sind ausreichend gleich- und hoherwertige Strukturen vorhanden, sodass selbst bei
sporadischen Vorkommen von planungsrelevanten Arten nicht mit erheblichen
Beeintrachtigungen zu rechnen ist.

Zudem wird fir die Artengruppe der Reptilien ein umfassendes Malinahmenkonzept
festgelegt, welches ebenfalls Insekten (besonders Schmetterlinge und Heuschrecken) mit
berlicksichtigt. Dieses umfasst eine schonende Vergramung der vorkommenden Arten aus
den Eingriffsflachen durch eine vollstandige Lebensraumentwertung vor Beginn der
Bauarbeiten. Da es sich bei Schmetterlingen um hochmobile Arten handelt, und in
unmittelbarer Umgebung gleichwertige Habitate vorhanden sind, kdénnen adulte
Schmetterlinge  bauzeitlich auf diese Flachen ausweichen. Durch die
Lebensraumentwertung mit regelmaligen Mahden kann zudem weitgehend vermieden
werden, dass eine Eiablage an der Vegetation im Eingriffsbereich stattfindet. Dariber
hinaus finden unmittelbar vor Eingriffsbeginn sowie wahrend den Bauarbeiten regelmaflige
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Begehungen durch die Umweltbaubegleitung statt.

Das Eintreten der Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.

Tabelle 5: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Heuschrecken.

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

X ‘ X ‘ 0 | 0 |Ruspolia nitidula GroRe Schiefkopfschrecke | * ‘ R ‘ | s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen

0 lAiolopus thalassinus Grine Strandschrecke 3 2 S
0 Modicogryllus frontalis Ostliche Grille 1 1 s
X | X | 0 | 0 |Tessellana tessellata Braunfleckige Beif3schrecke 2 1 S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 I I I lArcyptera fusca Grol3e Hockerschrecke | 1 l 1 l | s
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10 Amphibien

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Beziiglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der offentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in rdumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgro3projekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Im Jahre 2025 fanden im Untersuchungsbereich Begehungen zur Erhebung der
Habitatstrukturen und der Arterfassung statt. Auf dieser Grundlage werden die relevanten
Arten sowie die Methodik festgelegt.

Die Artengruppe der Amphibien wurde im Rahmen der weiteren Kartierungen als
Beibeobachtungen erfasst.

Verbreitungsbedingt lassen sich laut den Verbreitungskarten der LUBW im
Untersuchungsgebiet die streng geschitzten Arten Gelbbauchunke, Kreuzkrote,
Europaischer Laubfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Springfrosch und Wechselkréte sowie die
besonders geschiitzten Arten Bergmolch, Fadenmolch, Erdkrote, Grasfrosch, Teichfrosch
und Seefrosch nicht ausschlief3en.

Im direkten Umfeld sind weder naturliche oder naturnahe FlieR- oder Stillgewasser,
Graben, temporare Kleingewadsser o. A. vorhanden. Das néachstgelegene aquatische
Habitat ,Riedkanal“ (See-ID 10.644) liegt ca. 330 m westlich des Plangebiets. Das
Plangebiet ist somit lediglich als potenzieller Landlebensraum und Wanderkorridor fur
Amphibien anzusprechen. Ruf- oder Sichtnachweise von Amphibien konnten im Rahmen
der Beibeobachtungen nicht erbracht werden. Von einem Vorkommen von Amphibien im
Plangebiet ist daher nicht auszugehen. Ein sporadisches Durchwandern lasst sich
hingegen nicht ganzlich ausschlielen.

Fur Artengruppe der Reptilien wird ein umfassendes MafRRnahmenkonzept festgelegt,
welches Amphibien mitberiicksichtigt. Dieses umfasst eine schonende Vergramung der
vorkommenden Arten aus den Eingriffsflachen durch eine vollstandige
Lebensraumentwertung und das Aufstellen eines Reptilienschutzzauns vor Beginn der
Bauarbeiten. Daruber hinaus finden unmittelbar vor Eingriffsbeginn sowie wahrend den
Bauarbeiten regelmaRige Begehungen durch die Umweltbaubegleitung statt.

Das Eintreten der Verbotstatbestidnde nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.
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Tabelle 6: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Amphibien.

V| L|E]NIAr Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

0 \Alytes obstetricans Geburtshelferkrote 1 2 v s
X|0 Bombina variegata Gelbbauchunke 2 2 I, IV s
X|0 Bufo calamita Kreuzkrote 2 2 v s
X|0 Hyla arborea Europaischer Laubfrosch 3 3 v s
X|0 Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch G G v s
X|0 Rana dalmatina Springfrosch * 3 v s
0 Triturus cristatus Kammmolch 3 3 I, v ]

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwal

d, Emmendingen und Ortenaukreis keine

aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.
Pelobates fuscus Knoblauchkréte 1 3 v s
X|0 Pseudepidalea viridis \Wechselkrote 2 2 v s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.
0 Rana arvalis Moorfrosch 1 3 v s
0 Salamandra atra IAlpensalamander R * v s

11 Reptilien
11.1 Methodik

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der o6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. Managementplane etc.) genutzt.

Im Jahre 2025 fanden im Untersuchungsbereich Begehungen zur Erhebung der
Habitatstrukturen und der Arterfassung statt. Auf dieser Grundlage werden die relevanten
Arten sowie die Methodik festgelegt.

Neben den Datenrecherchen wurden fur die Artengruppe der Reptilien von Marz bis August
2025 sechs Kartierungen in Anlehnung an die Methodenblatter aus Albrecht et al. 2015
durchgefiihrt. Es wurde darauf geachtet, dass die Kartierungen an ausreichend warmen
und sonnigen Tagen stattfanden.

Zur Erfassung der Reptilien wurden potenziell nutzbare Bereiche (insbesondere die
Randbereiche der Gehdlze, Ruderalflachen und Stralen- und Wegrandbereiche) langsam
abgeschritten. Mogliche Verstecke (z. B. abgelagerte Materialien) wurden umgedreht bzw.
mehrfach aufgesucht. Dabei wurde die Suche den Hauptaktivitatsphasen der zu
erwartenden Reptilien angepasst.

Zudem erfolgte Ende Marz 2025 die Auslage von 4 kinstlichen Verstecken (KV), die im
Zuge der weiteren Gebietsbegehungen kontrolliert wurden.

Die Begehungstermine kdnnen der Tabelle 1 entnommen werden.
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11.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Verbreitungsbedingt nicht auszuschlieBen sind im Untersuchungsgebiet die streng
geschitzten Arten Zauneidechse, Mauereidechse, Schlingnatter, Westliche
Smaragdeidechse sowie die besonders geschitzten Arten Blindschleiche, Waldeidechse
und Ringelnatter.

Habitatbedingt ist im Untersuchungsgebiet vor allem mit einem Vorkommen der Arten
Zauneidechse, Westliche Smaragdeidechse und Blindschleiche zu rechnen. Auf Grund
der angrenzenden Gewerbeflachen lasst sich ein Vorkommen der Mauereidechse
ebenfalls habitatbedingt nicht ausschlieBen. Ein Vorkommen der Schlingnatter ist
besonders im westlich des Plangebiet liegenden Gehdlzrandbereich maglich.

Fur die im Plangebiet potenziell vorkommenden Reptilienarten sind an den
Gehdlzrandern und Siedlungsrandstrukturen zahlreiche Strukturen vorhanden, welche
als potenzielles Habitat genutzt werden kénnen.

Im Bereich der Gehdlzrander am westlichen und nordwestlichen Plangebietsrand
konnten bei vier der sechs Kartierungen Nachweise von Reptilien erbracht werden. In
diesem Bereich ist auf Grund der Nachweise von unterschiedlichen Altersstufen (adulte
und subadulte Individuen) und Habitatstrukturen von Ganzjahreslebensrdumen und einer
reproduzierenden (Teil-)Population der Zauneidechse auszugehen. Nachweise auf der
Grinflache konnten nur im Randbereich der Gehdlze erbracht werden.

Auf Grund der schnellen Flucht der Tiere sowie der teilweise vorhandenen hohen
Vegetation und der hohen Anzahl an Versteckmdglichkeiten konnte nicht fur alle
Individuen die Art bzw. das Geschlecht sicher bestimmt werden. Auf Grund des Habitats
und den sicher identifizierten Individuen ist jedoch ausschlief3lich von einem Vorkommen
der Art Zauneidechse im Untersuchungsgebiet auszugehen.

Fur besonders geschiitzte Reptilien und weitere streng geschitzte Arten ergaben sich
keine Nachweise.

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass sich die nachgewiesenen Zauneidechsen
entsprechend ihrem Aktionsradius zwischen den geeigneten Bereichen innerhalb des
Untersuchungsgebiets und in auBerhalb des Untersuchungsgebiets liegenden Flachen
bewegen kdnnen. D.h. sie kénnen die Strukturen auerhalb des Untersuchungsgebiets
nutzen oder Tiere, die aulRerhalb des Untersuchungsgebiets nachgewiesen wurden, in
dieses einwandern. Nach Laufer 2014 wird bei den vorkommenden Zauneidechsen bei
gegebener Barrierefreiheit ein Aktionsradius von bis zu 500 m angenommen.

Die Schwerpunkte der Nachweise lagen entlang des am Nordrand des Planbereichs von
Ost nach West verlaufenden Graswegs. Nachweise entlang dieses Wegs gelangen aber
erst ab Erreichen der Feldhecken und Gehdlze sowohl nach Siden hin, wo das
bestehende Betriebsgelande des Vorhabentragers vorhanden ist, als auch nach Norden
hin, wo ein Feldgeholz vorhanden ist. Vom Betriebsgelande aus erstreckte sich der
Lebensraum der Eidechsen auch entlang der vorhandenen Feldhecke nach Siden hin,
hier gelangen die einzigen Nachweise innerhalb des Planbereichs, wahrend alle weiteren
Nachweise auf3erhalb lagen.

Es wird daher davon ausgegangen, dass die nachgewiesenen Zauneidechsen einer
gemeinsamen Lokalpopulation angehéren, die sich bis in die angrenzenden Gebiete
erstreckt, welche nur randlich untersucht werden konnten. Aussagen Uber die Grof3e der
Gesamtpopulation lassen sich anhand der erhobenen Daten daher nicht treffen.
Vermutlich ist die Lokalpopulation aber in einem ginstigen Erhaltungszustand.

Wahrend sowohl fiir die Zauneidechsen innerhalb als auch auRerhalb des
Untersuchungsgebiets Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen festgelegt werden,
beziehen sich die Ausgleichsmallnahmen auf die innerhalb des Vorhabenbereichs
entfallenden Strukturen.

Nachfolgend wird dargestellt, wie viele Reptilien jeweils in den Bereichen innerhalb des
Untersuchungsgebiets nachweisbar waren und auf welche FlachengréRe sich die
nutzbaren Habitatstrukturen im Vorhabenbereich jeweils belaufen.
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Folgende Nachweise konnten im Plangebiet und direkt angrenzend erbracht werden:
1. Reptilienkartierung (28.03.2025)
- 2 x Eidechse (Art unbestimmt) @
. Reptilienkartierung (31.03.2025)
- 3 xEidechse (Art unbestimmt) O
- 1 x Zauneidechse, adult, mannlich O
3. Reptilienkartierung (22.04.2025)
- 2 x Eidechse (Art unbestimmt) @
- 1x Zauneidechse, adult, weiblich @
4. Reptilienkartierung (10.05.2025)
- 1 x Zauneidechse, subadult @
5. Reptilienkartierung (30.07.2025)
- Keine Nachweise
6. Reptilienkartierung (08.08.2025)

N

- Keine Nachweise

Abbildung 6: Lage des Plangebiets (rot) mit Lage der KV (gelb) und Nachweisstellen und
Lebensraum der Zauneidechsen (griin). (Quelle Luftbild: LUBW 2025).

Abbildung 7: Reptilienhabitate mit Eignung als Ganzjahreslebensraum am westlichen
Plangebietsrand (Fotos: galaplan decker 2025).
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Abbildung 8: Reptiliennachweise im Plangebiet (Fotos: galaplan decker 2025).

Tabelle 7: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Reptilien.

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis vorkommen,

aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

(X) 0 |Coronella austriaca Schlingnatter 3 3 [\ S
X | X | X [Lacerta agilis Zauneidechse 3 \Y \% s
X 0 |Podarcis muralis Mauereidechse D \% \Y) s

Arten, die in den
aktue

Landkreisen Waldshut-Tie

ngen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwal
llen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lok

d, Emmendingen und Ortenaukreis keine
al eingeschrankt vorkommen.

X|Xj|]o]o

Lacerta bilineata

\Westliche Smaragdeidechse

2 2

[\

S

Vipera aspis

IAspisviper

1 1

S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden koénnen.

und Ortenaukreis

Emys orbicularis

Europaische Sumpfschildkrote

I, v

\Zamenis longissimus

Askulapnatter

1\

11.3 Auswirkungen

Auswirkungen

Entsprechend

den Kartierergebnissen kom

mt im  Untersuchungsgebiet

Eingriffsbereich die streng geschitzte Zauneidechse vor.

Im Rahmen des Bauvorhabens werden die Grinflache mit Einzelbdumen und
linienformigen Gehdlzstreifen im westlichen Plangebietsbereich dauerhaft tGberplant.

Randbereiche des Bebauungsplans sind nach Umsetzung der Baumaflinahme zumindest
teilweise wieder als Lebensraum (Nahrungshabitat und ggfls. Ganzjahreslebensraum) fiir
Reptilien nutzbar.

Durch das Bauvorhaben kommt es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem dauerhaften
Verlust von ca. 700 m? hochwertiger Strukturen mit Eignung als Ganzjahreslebensraum
(Geholzrandern mit angrenzenden Grinflachen).

Daher sind neben Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen auch vorgezogene
AusgleichsmaRnahmen (CEF-MaRRnahmen) erforderlich.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass von den im Eingriffsbereich entstehenden
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Auswirkungen
auf besonders
geschiitzte Arten

Baustellenflachen Lockwirkungen auf die im Gebiet vorkommenden Reptilien ausgehen
werden. Dies wird im Rahmen des vorgesehenen MalRnahmenkonzepts ebenfalls
berucksichtigt.

Bei fachgerechter Umsetzung der festgelegten Vermeidungs-, Minimierungs- und
vorgezogenen Ausgleichsmallinahmen kénnen bauzeitlich und anlagebedingt erhebliche
Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden.

Durch die Anlage der Ausgleichshabitate werden neue Ruckzugsrdume aulerhalb des
Eingriffsbereichs geschaffen und bestehenden Reptilienhabitate erweitert.

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen wie z.B. Zerschneidungen oder sonstige Stérungen
kdénnen dabei vermieden werden.

Es ergaben sich keine Nachweise flir besonders geschiitzte Arten, die der
Eingriffsregelung unterliegen. Sollten im Umfeld dennoch z.B. Blindschleichen vorkommen,
so erfahren sie (ebenso wie die oben aufgeflihrten Amphibien) einen umfassenden Schutz
durch die vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaflnahmen.

11.4 Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen

Vermeidung
und
Minimierung

Vorgesehen ist die Umsetzung eines umfangreichen MalRnahmenkonzepts. Die hier
zunachst vorlaufig zusammenfassend dargestellten Vermeidungs- und
Minimierungsmaflnahmen konnen in enger Absprache der Umweltbaubegleitung mit der
Unteren  Naturschutzbehdérde sowie den  Projektbeteiligten  eingriffs- und
zeitraumspezifisch angepasst werden.

Prinzipiell ist bei einer VergramungsmafRnahme der folgende zeitliche Ablauf einzuhalten:

Winter vor dem Eingriff / Vergrdmung

Im Winter vor dem eigentlichen Eingriff (bzw. der geplanten Vergramung) missen die
oberflachlich vorhandenen Strukturen (Steine, Vegetation, Gehdlz, Totholzstrukturen,
anthropogene Ablagerungen etc.) ohne Eingriffe in tiefere Bodenbereiche gerdaumt
werden. Eingriffe mit Wirkungen in tiefere Bodenbereiche wahrend der Wintermonate
sind zum Schutz der Uberwinternden Herpetofauna nicht zuldssig. Die Rodungen von
Gehdlzen sind zum Schutze der Avifauna- und Fledermausfauna ausschlieRlich in den
Wintermonaten durchzuflhren. Hierbei missen die Wurzelstubben jedoch zunachst im
Boden belassen werden.

Frahjahr (ggf. Herbst)

In samtlichen Eingriffsbereichen muss aul3erhalb der kritischen Fortpflanzungsphase der
Reptilien, d.h. zwischen Anfang September und Anfang Oktober oder unmittelbar nach
der Winterruhe und vor der Reproduktionszeit, d.h. zwischen Ende Méarz und Ende April
eine umfassende Lebensraumentwertung erfolgen, indem samtliche oberflachlich
vorhandene Strukturen und Versteckmoglichkeiten (Steine, Vegetation, Gehdlz,
Totholzstrukturen, anthropogene Ablagerungen etc.) vorsichtig und manuell entfernt
werden.

Wahrend der gesamten Bauzeit ist darauf zu achten, dass die Eingriffsbereiche
einschliellich der BE-Flachen regelmafig und schonend bei guter Witterung tber 15 °C
gemaht werden, sodass keine neuen Lockwirkungen entstehen. Bei den Mahden wird
berlcksichtigt, dass auch eine Lebensraumentwertung fiir vorkommende Heuschrecken,
Schmetterlinge und weitere Insekten stattfindet und dementsprechend eine langsame
Mahd vorzugsweise mit Messerbalken durchzufiihren ist (geringste Schadigungsgrate).

Zusatzlich zur vollstandigen Lebensraumentwertung besiedelter Bereiche sind an
geeigneten Stellen unter Hinzuziehen der Umweltbaubegleitung Flachen mit feinen
Hackschnitzeln oder einer schwarzen Bodenfolie zu bedecken, um die Attraktivitat der
Flachen weiter zu reduzieren und die vorkommenden Eidechsen zu einem Auswandern
zu bewegen.

Ergédnzend zu der Vergramung werden die Tiere von qualifizierten Fachkraften
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Fauneidechse

abgefangen und in die inangrenzenden, vorgezogen errichteten Ausgleichshabitate
gebracht. Das Abfangen erfolgt Giblicherweise mithilfe einer sogenannten Reptilien-Angel
und mithilfe von Schwammen. Anschlielend werden die Tiere zur Beruhigung in kleine
Baumwoll-Sackchen gebracht und mit groReren Eimern in ihre neuen Habitate
umgesetzt.

Erst nach erfolgreicher bzw. abgeschlossener Umsiedlung der Tiere und Freigabe durch
die UBB (keine Individuen mehr im Eingriffsbereich) kdnnen die temporaren Schutzzdune
um die besiedelten Bereiche im Vorhabenbereich wieder entfernt bzw. umverlegt werden
(siehe unten). Die Vergramung und parallel laufende Umsiedlung der Tiere ist spatestens
bis zum Beginn der Fortpflanzungstatigkeit (ca. Anfang / Mitte Mai) abzuschlielen. In
diesem Zuge wird auch nochmals geprift, ob sich noch geschiitzte Heuschrecken- und
Schmetterlingsarten sowie immobile Stadien weiterer Insektenarten im Eingriffsbereich
befinden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird fir das Umsetzen der Eidechsen aus dem
Eingriffsbereich in die angrenzenden Ausgleichshabitate keine artenschutzrechtliche
Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich, da durch die vorgesehenen
MaRnahmen die Auslésung von Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Totungsverbot)
und Nr. 3 (Schadigungsverbot/Zerstérungsverbot) BNatSchG vermieden werden kann.
Auch ein Verstol? gegen das Stérungsverbot in § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG ist nicht zu
erwarten, sofern die vorgesehenen CEF-MalRnahmen umgesetzt werden.

Dennoch wird empfohlen, die Hohere Naturschutzbehdrde nachrichtlich Uber das
vorgesehene Vorgehen zu informieren.

Die Untere Naturschutzbehérde wird in Form von Aktennotizen Uber die Vermeidungs-
und Minimierungsmaflnahmen sowie die vorgezogenen CEF-Malinahmen einschlieflich
des Umsetzens der Eidechsen informiert.

Die dauerhaft wahrend der gesamten Bauzeit vorgesehenen Schutzzdune um den
Vorhabenbereich herum sind ebenfalls vor Beginn der Aktivitatszeit der Reptilien zu
errichten. |hre Funktionstichtigkeit ist regelmalig durch die UBB zu uberprifen.
Fehlstellen sind umgehend auszubessern, sodass die Funktionsfahigkeit wahrend der
Bauzeit aufrechterhalten wird. Voraussichtlich kénnen die temporaren Schutzzaune
(siehe oben) mit Leitzdunen usw. so umverlegt werden, dass sie bis zum Ende der
Bauzeit und erfolgter Freigabe durch die Umweltbaubegleitung verwendet werden
kénnen. Der Verlauf wird mit Bekanntwerden der jeweiligen Eingriffe durch die
Umweltbaubegleitung festgelegt.

Ein alternatives Zeitfenster zur Vergrdmung und Umsiedlung ist im Herbst eines jeden
Jahres mdglich, wenn die Jungtiere ausreichend fluchtfahig sind und noch keine
Uberwinterungshabitate bezogen wurden, d.h. von Ende August bis Ende September
eines jeden Jahres.

Die gesamten Arbeiten (vorbereitende Raumung der Flache, Aufstellung Schutzzaune,
Vergramungs- und Umsiedlungsmaflinahmen) sind von einer qualifizierten Fachkraft
(Umweltbaubegleitung) zu begleiten bzw. durchzufihren (inkl. Beratung der
ausfiihrenden Firmen bezlglich der Habitatgestaltungen und Vergramungen, Kontrolle
der bauzeitlichen Auflagen, Effizienzkontrolle der Vergramungsmaflnahmen und gdf.
Nachbesserungen gemaf den vorhandenen Standortfaktoren etc.).

Uberwinterung

Paarungszeit

Eizeitigung
Fortpflanzungs:
Ruhezeit

Yergramung

Jan. Feb. Marz April Mai  Juni Juli  Aug. Sep. Okt. Nowv. Dez.

7eit
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Legende:

B Hauptaktivitgtsphase der Eidechsan
I Mebenaktivititsphase der Eidechsan
B Zcitraum, in dem die Viergrémung durchgefihrt werden kann
Zeitraum, in dem die Vergramung ungdnstig, aber je nach Aktivitdt der Eidechsen moglich ist

Abbildung 9: Aktivitidtsphasen der nachgewiesenen Zauneidechse im Jahresverlauf nach Laufer (2014).

] ’ ‘,‘v‘& | .; - B XN ,\7 o : : \\ > 5 : \
Abbildung 10: Luftbild mit Lage Schutzziune wéahrend der Zeit der Vergraimung/Umsiedelung (rote Linie).
Vergramungsflache schwarz hinterlegt. Vergramungsrichtung durch gelbe Pfeile angezeigt.

11.5 Vorgezogene AusgleichsmaBRnahmen

Als Ausgleichshabitate fir die Zauneidechse stehen die Flachen F2 und F3 in
unmittelbarer raumlicher Nahe zum Plangebiet zur Verfligung.

Da es zum Verlust von ca. 700 m? hochwertigen Strukturen mit Eignung als
Ganzjahreslebensraum (Gehdlzrander und Griinflachen) fir Zauneidechsen kommt,
werden vorgezogen AusgleichsmafRnahmen erforderlich.

Die Flachen F1 und F3 konnen als Griinlandflachen erhalten bzw. gestaltet werden,
mussen aber noch durch entsprechende Strukturen erganzt werden. Bei der Flache F2
findet auch eine Kompensation fir den Verlust der Feldhecke durch eine Neupflanzung
statt. Diese kann aber die bestehenden Funktionen zunachst nur teilweise erfiillen, so
dass die Anlage von Sonderstrukturen nétig wird.

Hinweis: Fiir die vorgezogen umzusetzenden AusgleichsmalBnahmen ist eine Vorlaufzeit
erforderlich, sodass die neu entstehenden artspezifischen Strukturen von Reptilien
angenommen werden kénnen. Die 6kologische Funktion mit Risikomanagement ist durch
eine Umweltbaubegleitung festzustellen und zu begleiten.

Je nach Ausgangszustand der Ausgleichsfliche, Witterungsbedingungen im
Herstellungsjahr, Aufwand bei der Herstellung usw. kann sich der Reifeprozess zwischen
einer Vegetationsperiode bis hin zu mehreren Jahren (drei Jahre und lénger) belaufen.

Die Herstellung der Ausgleichsfldchen sollte daher friihestméglich eingeplant werden.

Im konkreten Fall soll auf der Flache F3 eine nitrophytische Hochstaudenflur entstehen,
die nach Osten in eine etwa 5-m breite und 34 m lange Feldhecke auf der F2 Flache
Ubergeht. Die ca. 400 m? groRe Flache F3 ist sehr schmal und soll daher als
Verbundkorridor genutzt werden. Die Verbundfunktion wird durch Trittsteinhabitate
gefordert. Die Flache F1 hat insgesamt eine Flache von ca. 677 m2. Auf der F2-Flache
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werden ca. 150 m? fiir die Anlage einer Feldhecke genutzt. Der Rest steht fir die Anlage
von Sonderstrukturen fiir die Zauneidechse zur Verfligung, soll aber nicht vollstandig
Uberplant werden, damit dem Eingriffszustand vergleichbare Griinlandanteile erhalten
bleiben.

Eine Vergramung/Umsiedlung in die Ausgleichshabitate kann erst stattfinden, wenn diese
ihre erforderlichen Funktionen in ausreichender Form erfillen. Dies wird durch die
Umweltbaubegleitung unter Hinzuziehen der Unteren Naturschutzbehoérde festgestellt.

Zudem missen die vorgezogen errichteten Habitatstrukturen in der Nahe des
Vorhabenbereichs bauzeitlich mit einem fur Reptilien unUberwindbaren Schutzzaun
abgegrenzt werden, um deren Zuriickwandern in den Gefahrenbereich der Baustelle zu
verhindern.

Externe AusgleichsmaRnahmen

Am Nordrand des Planbereichs soll eine nitrophytische Hochstaudenflur entstehen.
Diese kann direkt durch Aufgabe der Mahtatigkeiten aus dem vorhandenen Bestand
heraus entwickelt werden. In regelmaligen Abstanden sollen hier Trittsteinbiotope in
Form von kleineren Totholzstrukturen entstehen. Diese kdnnen im Rahmen der Rodung
der vorhandenen Feldhecke gewonnen werden. Einzurichten sind ca. 5 Totholzhaufen
bestehend aus kombiniertem Totholzmaterial wie Wurzelstubben, starkeren
Kronenasten, kleinen Stammanteilen und diinnes Reisig.

Auf der Flache F1 sollte stidlich vorgelagert zur geplanten Feldhecke ein abschlieRendes
und dauerhaft nutzbares Strukturhabitat entstehen. Um keine in den benachbarten
Gewerbebereichen eventuell vorkommenden Mauereidechsen in das Habitat zu locken,
sollte der Gesteinsanteil auf ein Mindestmal reduziert werden. Die nétige Strukturvielfalt
sollte durch abgebdschte Erdhigel in Kombination mit in den Boden eingebrachten
Wourzelstubben, Totholzanteilen und vorgelagerten Strukturen zur Eiablage (Sandlinsen)
erfolgen. AuRerdem kann auch hier ein Streifen des Griinlands zur Hochstaudenflur
entwickelt werden.

Die Ausgleichsflachen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.

Nitrophytische Hochstaudenflur blau hinterlegt. Heckenpflanzung griin-schwarz hinterlegt. Trittsteinhabitate
und dauerhafte Sonderstrukturen fiir die Zauneidechse griin gemustert.

31



galaplan decker
Am Schlipf 6
79674 Todtnauberg

Artenschutzrechtliche Prifung
Bebauungsplananderung ,Emletweg*
Gemeinde Merdingen, Gemarkung Merdingen

11.6 Priifung der Verbotstatbestande

§ 44 (1)
Toétungsverbot

§ 4 (1)
Storungsverbot

§ 4 (1)
Schadigungs-
verbot

1

2

»ES ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen,
sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren.”

Zur Vermeidung des Verbotstatbestands muss der beschriebene MaRnahmenkomplex
(Einhaltung zulassiger Eingriffsfristen, Vergramung/Umsiedlung, Anlage temporarer
Trittstein- und dauerhafter Ersatzhabitate, Schutzzaungestaltung und Betreuung durch
Umweltbaubegleitung) eingehalten werden.

Das Totungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.

,ES ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschlitzten Arten und der européischen
Vogelarten wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.”

Zur Vermeidung des Verbotstatbestands muss der beschriebene MaRnahmenkomplex
(Einhaltung zulassiger Eingriffsfristen, Vergramung/Umsiedlung, Anlage temporarer
Trittstein- und dauerhafter Ersatzhabitate, Schutzzaungestaltung und Betreuung durch
Umweltbaubegleitung) eingehalten werden.

Das Storungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.

3 ,Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der

besonders geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu
zerstéren.”

Zur Vermeidung des Verbotstatbestands muss der beschriebene MaRnahmenkomplex
(Einhaltung zulassiger Eingriffsfristen, Vergramung/Umsiedlung, Anlage temporarer
Trittstein- und dauerhafter Ersatzhabitate, Schutzzaungestaltung und Betreuung durch
Umweltbaubegleitung) eingehalten werden.

Das Schadigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.
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12 Vogel

12.1 Methodik

12.2 Bestand

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Die Untersuchungen wurden nach der Methode der Revierkartierung durchgefiihrt
(Sudbeck et al. 2005). Bei jeder Begehung wurden ein Fernglas (10x42) und eine
Arbeitskarte der jeweiligen Flache mitgefiihrt. Alle Vogelbeobachtungen wurden wahrend
der fruihmorgendlichen Kontrollen in die Karte eingetragen. Eine Vogelart wurde als
Brutvogel gewertet, wenn ein Nest mit Jungen gefunden wurde oder bei verschiedenen
Begehungen mehrere Nachweise revieranzeigender Verhaltensweisen derselben Vogelart
erbracht wurden.

Als revieranzeigende Merkmale werden folgende Verhaltensweisen bezeichnet: (Stidbeck
et al. 2005)

e das Singen / balzrufende Mannchen

e Paare

e Revierauseinandersetzungen

¢ Nistmaterial tragende Altvogel

e Vermutliche Neststandorte

e Warnende, verleitende Altvogel

e Kotballen / Eischalen austragende Altvogel
e Futter tragende Altvogel

e Bettelnde oder fliigge Junge.

Knapp aufierhalb des Untersuchungsbereiches registrierte Arten mit revieranzeigenden
Verhaltensweisen wurden als Brutvogel gewertet, wenn sich die Nahrungssuche
regelmaBig im Untersuchungsbereich vollzog. Vogelarten, deren ReviergroRen groler
waren als die Untersuchungsflachen und denen keine Reviere zugewiesen werden
konnten, wurden als Nahrungsgaste aufgefiihrt. Tiere, die das Gebiet hoch und geradlinig
uberflogen, wurden als Uberflug gewertet.

Auf Grund des Vorkommens des Mittelspechts im nahegelegenen Naturschutzgebiet
wurde bei den Kartierungen eine Klangattrappe fur die Art genutzt.

Im Rahmen der durchgefiihrten Vogelkartierungen wurden die planungsrelevanten Arten
Grauschnapper,  Star, Haussperling,  Turkentaube und Bluthanfling im
Untersuchungsbereich erfasst.

Die planungsrelevante Art Mittelspecht konnte trotz Nutzung einer Klangattrappe nicht
nachgewiesen werden.

Nachweise des Haussperlings konnten an dem westlich an das Plangebiet angrenzenden
Bestandsgebaude erbracht werden. Auferdem britet die Art vermutlich an einem
zweiten Gebaude innerhalb des benachbarten Betriebsgelandes des Vorhabentragers
sowie im Gewerbebereich sudlich aulRerhalb.

Nachweise der Art Grauschnapper konnten in dem ndrdlich angrenzenden
Streuobstbestand sowie in der westlich am Plangebietsrand liegenden linienférmigen
Gehdlzstruktur erfasst werden.

Die Art Bluthanfling wurde ausschliellich in dem nérdlich angrenzenden
Streuobstbestand erfasst.

Die Turkentaube konnte ebenfalls nur auRerhalb des aktuellen Planbereichs festgestellt
werden. Sie besiedelt das benachbarte Firmengelande des Vorhabentragers.
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Nachweise des Stars konnten im Plangebiet sowie im direkten Umfeld erbracht werden.
Von der Nutzung einer Baumhohle der im Plangebiet befindlichen alten Nussbaume als
Brutstatte ist auszugehen.

Weitere im Untersuchungsgebiet beobachtete Arten sind Amsel, Blaumeise,
Ménchsgrasmicke, Hausrotschwanz, Buntspecht, Buchfink, Ringeltaube, Grinfink,
Nachtigall, Kohimeise, Rabenkrdhe und Eichelhdher. Die Arten nutzen das Plangebiet
Uberwiegend als Nahrungshabitat, teilweise auch als Bruthabitat. Die Brutplatzfunktionen
beschranken sich im Wesentlichen auf die Hecke am Westrand des Plangebiets. Hier
kommen jedoch lediglich ubiquistische Singvogelarten vor.

Der Planbereich und das gesamte Umfeld gehdren ebenfalls zu einem Brutrevier des
Buntspechts. Die nachweislich genutzte Bruthdhle liegt aber nicht innerhalb des
Planbereichs, sondern vermutlich in der Nussbaumanlage ndrdlich au3erhalb oder dem
daneben liegenden Feldgehdlz. Die Art war hier haufig auf Nahrungssuche zu
verzeichnen.

Insgesamt wurden 17 Vogelarten im Untersuchungsgebiet festgestellt (vgl. Tabelle 8).

Abbildung 12: Buntspecht und Nachtigall im Untersuchungsgebiet (Fotos: galaplan decker
2025).

Abbildung 13: Lage der Revierzentren von Haussperling (H), Grauschnédpper (Gs), Tiirkentaube (Tii), Star (S),
Buntspecht (Bs) und Bluthénfling (Ha) in Relation zum UG (gelb).
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Tabelle 8: Im Jahr 2025 nachgewiesene Vogelarten.

V| L E | N (Art Art RLBW RLD BNatschG
X | X 0 0 [Bluthanfling Carduelis cannabina 3 b
X | X | 0 | 0 [Grauschnapper Muscicapa striata \Y; v b
X | X X X [Star Sturnus vulgaris * 3 b
X X 0 0 [Haussperling Passer domesticus \'% * b
X X 0 0 ([Tirkentaube Streptopelia decaocto * b

Gilde der eurydken, weit verbreiteten, ungefiahrdeten Arten mit hohen Bestandszahlen (,,Ubiquisten®), die nicht nach
BNatSchG streng geschiitzt sind.

X x |Amsel, Blaumeise, Ménchsgrasmuicke, Hausrotschwanz, Buntspecht, b
Buchfink, Ringeltaube, Grunfink, Nachtigall, Kohimeise, Rabenkrahe,
Eichelh&her

* *

12.3 Auswirkungen

Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Im Moment wird von einer bauzeitlichen Beanspruchung der in Abbildung 1 als Bauflachen
markierten Bereiche ausgegangen. Dies umfasst die vollstdndige Rodung der Hecke am
Westrand des Plangebiets, die Entfernung von zwei Nussbdumen am Nordrand des
Plangebiets sowie die anschlieRende Erhéhung der baubedingten Stérwirkungen durch
Blend-, Bewegungs- und Larmwirkungen.

Diese werden bezuglich der in der Nachbarschaft britenden Vogelarten als nicht erheblich
betrachtet, da hier bereits Gewerbezonen und Strallen vorhanden sind und
stérungsempfindliche Vogel hier nicht nachgewiesen wurden.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt ist der Verlust der Hecke auf der Westseite des Planbereichs zu
verzeichnen. Dieser wird zwar durch eine Ersatzpflanzung kompensiert, diese kann
entsprechende Habitatfunktionen aber zunachst nur eingeschrankt erfillen.

AuRerdem gehen zwei Nussbaume verloren, von denen zumindest einer eine Stammhdahle
sowie einige weitere, kleinere Asthéhlen hat. Dies muss durch ErhaltungsmafRnahmen der
Totholzstrukturen sowie durch Kunstnistkasten kompensiert werden.

Durch die etwa 10 Meter hohe Halle kénnten anlagebedingte Kulissenwirkungen auftreten.
Es ist hier aber bezuglich horizontaler Kulissenwirkungen in Form der bestehenden
Gewerbegebaude sowie der Heckensdume, Gehdlzrander und einer ndrdlich
angrenzenden Streuobst/Nussbaumanlage schon eine entsprechende Vorbelastung
vorhanden. Lediglich im &stlichen Teil sowie Uber die Landesstralle hinweg sind freie
Sichtbeziehungen vorhanden. Hier kénnten sich zusatzliche Kulissenwirkungen durch die
neue Halle ergeben. Dieser Bereich wird aber durch eine vielbefahrene Stralle abgegrenzt,
so dass in den anschlieBenden Offenlandstrukturen keine Offenlandvogel zu erwarten
sind. Es wurden 2025 auch keine festgestellt. Daher kann bezlglich der mdglichen
Kulissenwirkungen keine Erheblichkeit erkannt werden.

Durch den Verlust des Grinlands ergeben sich Einschrankungen der
Nahrungshabitatfunktionen. Diese kdnnen aber durch die Ausgleichsflachen sowie durch
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die im Umfeld vorhandenen Flachen ausgeglichen werden.

Zur Kompensation der Nahrungshabitatverluste fir den Bluthanfling und den
Grauschnapper wird die Flache F2 als Hochstaudenflur entwickelt. Fir den Grauschnapper
sollten zusatzlich Nistkasten angebracht werden.

Die Bauweise der geplanten Halle ist noch nicht bekannt. Da es sich um ein Busdepot
handelt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Halle mit entsprechend hohen Toren
und Fenstern versehen wird. Da im Umfeld des Planbereichs mit Gehdlzbestanden und
Nussbaumanlagen attraktive Nahrungshabitate flr Végel erhalten bleiben, kann eine
erhdhte Anzahl an Nahrungssuchfligen Uber das Betriebsgeldande hinweg nicht
ausgeschlossen werden. Falls hier dann durch hohe Tore und Fenster entsprechende
Sichtbeziehungen geschaffen werden, konnte sich die Kollisionsgefahr fir Vogel
entsprechend erhéhen. Es werden daher prophylaktische Vermeidungsmaflinahmen
genannt, die je nach Bauart der Halle auch entfallen kénnen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingt ist mit der Nutzung der Halle und der Stellplatze als Busdepot zu rechnen.
Dies umfasst das die Anfahrt- und Abfahrt der Busse, welche teilweise in den Ublichen
Abfahrts- und RUlckkehrzeiten auch gehauft auftreten kdénnen. AuRerdem sind
gelegentliche Bewegungsfahrten auf dem Gelande, Auswirkungen durch das Waschen
und Warten der Busse sowie eventuelle Reparaturarbeiten zu erwarten. In der Summe
kann aber davon ausgegangen werden, dass die betrieblichen Stérwirkungen auf die Végel
sich im Gegensatz zum Ist-Zustand nicht wesentlich erhéhen.

12.4 Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen

Vermeidung und Zur Vermeidung und Minimierung von Verbotstatbestadnden sind Vorkehrungen zum

Minimierung

Schutz der Arten einzuhalten. Diese sind:

» Die Rodung von Geholzen muss auflerhalb der Brutperiode der Avifauna
stattfinden (Anfang Oktober bis Ende Februar eines jeden Jahres). Dies ist im
Rahmen der Baulogistik sicherzustellen.

» Die Umsetzung der MalRhahmen ist durch eine o6kologische Baubegleitung
sicherzustellen und zu begleiten.

Falls die neue Halle eine erhdhte Anzahl an spiegelnden Fassadenelementen,
durchgangige Sichtbeziehungen etc. aufweisen sollte, sind die folgenden MalRhahmen
zur Vermeidung von Vogelschlag einzuhalten:

» Es wird empfohlen, auf Glasbalkone zu verzichten. Fur den Vogelschutz
unbedenklich sind halbtransparente Balkonbristungen.

» Es wird empfohlen, reflexionsarmes Glas (Aulenreflexionsgrad max. 15 %) zu
verwenden.

» Aufbringung von ,Bird-Tapes® (halbtransparente, senkrechte Klebestreifen) auf
Fenstern. Die Streifen sollten >0 5 mm breit sein, der Abstand der Streifen sollte
>= 10 cm betragen.

» Aufbringen von auffalligen Mustern (z. B. Punkt- oder Linienraster) auf mind.
25 % der Fensterflache. Es gibt geprifte Vogelschutzmuster.

» Anbringen von Gardinen, Jalousien, Rollos, Lamellenvorhdngen etc. innen an
den Fenstern oder eines Insektenschutzgitters aul3en.

» Keine Pflanzgebote (Badume, Busche) vor grofden Glasflachen vorgeben, da sich
diese im Glas spiegeln und einen Lebensraum vortduschen.

Quellen: NABU, Schweizerische Vogelwarte (vogelwarte.ch)
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12.5 (Vorgezogene) AusgleichsmaRnahmen

Ausgleichs-
mafnahmen

Der Verlust der Feldhecke muss durch eine entsprechende Kompensationspflanzung
ausgeglichen werden. Dazu wird eine etwa 5 m breite und 34 m lange Feldhecke am
Nordrand (F2Flache) gepflanzt.

Zur Kompensation der Nahrungshabitatverluste von Grauschnapper und Bluthanfling
wird die Flache F1 sowie ein kleiner Teil der Flache F3als Hochstaudenflur angelegt. Der
Uberwiegende Anteil der Flache F 1 bleibt als Griinland erhalten.

Der Erhalt der Totholzstrukturen inklusive dem damit verbundenen Erhalt von
Baumhohlen (vgl. Ausfihrungen in Kapitel 7) dient auch der Kompensation von
Nahrungshabitatfunktionen fiir Spechte und sichert dariiber hinaus nutzbare Bruthéhlen.

Da die neue Hecke jedoch zunachst noch keine Bruthabitatfunktionen fir den
Grauschnapper und weitere Hohlenbriter bietet, wird zur Aufrechterhaltung eines
vielseitigen Angebots noch das Anbringen kiinstlicher Nisthilfen notwendig. Dies umfasst:

» 1 Nistkasten Typus Hohlenbriter klein
» 2 Nistkasten Typus Halbhdhlenbruter
» 1 Nistkasten Typus Hohlenbriter groR (= Starenkasten)

Falls moglich sollten die Kasten auf den bereits vorhandenen Baumen im benachbarten
Firmengelande, den benachbarten Geholzbereichen oder der Nussbaum-Anlage nérdlich
aulierhalb angebracht werden.

Alle oben gennannten Leistungen sind vorgezogen zu erbringen.

12.6 Prufung der Verbotstatbestande

§

Totungsverbot

§

Storungsverbot

§

44

44

44

(1)

(1)

(1)

1 ,Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen,

sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren.”

Zur Vermeidung des Verbotstatbestands muss der beschriebene MaRnahmenkomplex
(Einhaltung zulassiger Eingriffsfristen, vorgezogene Ersatzpflanzungen fir den Verlust
der Feldhecke, Erhéhung der Nahrungshabitatfunktionen durch die Anlage
nitrophytischer Hochstaudenfluren, Sicherung von Totholzstrukturen und daran
gebundene Baumhdhlen, Aufhdngen von Ersatznistkdsten, Erhalt von Wiesenbestanden
auf der Ausgleichsflache F1 und Umweltbaubegleitung) eingehalten werden.

Das Tétungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.

2 ,Esist verboten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen

Vogelarten wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.”

Zur Vermeidung des Verbotstatbestands muss der beschriebene MaRnahmenkomplex
(Einhaltung zulassiger Eingriffsfristen, vorgezogene Ersatzpflanzungen fiir den Verlust
der Feldhecke, Erhéhung der Nahrungshabitatfunktionen durch die Anlage
nitrophytischer Hochstaudenfluren, Sicherung von Totholzstrukturen und daran
gebundene Baumhdhlen, Aufhdngen von Ersatznistkdsten, Erhalt von Wiesenbestanden
auf der Ausgleichsflache F1 und Umweltbaubegleitung) eingehalten werden.

Das Storungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.

3 ,Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der
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Schadigungs-
verbot

besonders geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu
zerstéren.*”

Zur Vermeidung des Verbotstatbestands muss der beschriebene MalRnahmenkomplex
(Einhaltung zulassiger Eingriffsfristen, vorgezogene Ersatzpflanzungen fir den Verlust
der Feldhecke, Erhéhung der Nahrungshabitatfunktionen durch die Anlage
nitrophytischer Hochstaudenfluren, Sicherung von Totholzstrukturen und daran
gebundene Baumhdéhlen, Aufhdngen von Ersatznistkdsten, Erhalt von Wiesenbestanden
auf der Ersatzflache F 1 und Umweltbaubegleitung) eingehalten werden.

AuRerdem ist der Verlust an nutzbaren Bruthabitatfunktionen innerhalb der zu rodenden
Feldhecke durch das vorgezogene Aufhangen der beschriebenen Kunstnistkasten im
direkten raumlichen Umfeld zu kompensieren.

Das Schadigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.

13 Fledermause

13.1 Methodik

Aktive
Begehungen

Unterscheid-
barkeit der Rufe

Zur Erfassung der Fledermausfauna wurden auf Grund der im Plangebiet befindlichen
Baume mit Baumhdhlen zwei Begehungen zur Wochenstubenzeit durchgefihrt, welche
am 02.07.2025 und 15.08.2025 abends/nachts stattfanden (vgl. Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.).

Bei den aktiven Begehungen wurde ein Batlogger M der Firma Elekon AG mit einem
Ultraschallmikrofon FG Black genutzt (Firmware 2.6.2.). Aufgrund der ortlichen
Gegebenheiten erfolgte die Erfassung in Anlehnung an die “ gezielte mobile, Freestyle®
Erfassung nach RUNKEL et. al. 2018.

Aufgenommene Rufe wurden mit dem Programm BatExplorer 2.2.4 der Firma Elekon
(Darstellung Sonagramm: FFT 1024, Overlap 80 %, Bleckmann Fenster) ausgewertet.

Ergénzend zu den Rufaufnahmen erfolgten zur Bestimmung Sichtbeobachtungen des
Flugbildes und zu der Art der Raumnutzung (Jagdgebiet, Flugrouten) sowie der GréRRe
der gesichteten Tiere mit Hilfe eines Nachtsichtgerats.

Bei Arten mit quasi-konstant-frequenten (ich-) Anteilen in den Rufen ist eine sichere
Artbestimmung im Gelande grundsatzlich méglich. Dazu gehdren die Arten Kleiner und
Grolier Abendsegler (Nyctalus leisleri und Nyctalus noctula), die Breitfligelfledermaus
(Eptesicus serotinus), die beiden Schwesternarten Zwerg- und Muckenfledermaus
(Pipistrellus und Pipistrellus pygmaeus). Eine Unterscheidung zwischen der
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) bzw. WeilRrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii)
ist anhand der Ortungslaute nicht sicher méglich.

Die Gattungen Myotis und Plecotus stoRen Uberwiegend frequenzmodulierte (fm-) Laute
aus und sind dadurch nicht eindeutig anhand der mittels Detektor aufgenommenen Rufe
unterscheidbar (SKiBA 2009).

Des Weiteren ist anhand der Detektoraufnahmen eine Unterscheidung zwischen der
Kleinen und GroRen Bartfledermaus (Myotis mystacinus | brandtii) und der beiden
Langohrflederméause (Plecotus auritus / austriacus) nicht méglich.

Eine weitere Schwierigkeit stellen je nach Geldndeformation auch sehr leise rufende
Arten wie subsp. die Bechsteinfledermaus (Such rufe im hindernisreichen Flug nur auf
ca. 5 — 10 m Distanz hérbar) dar (SkiBAa 2009).

Ergénzend zu den Rufaufnahmen erfolgten zur Bestimmung Sichtbeobachtungen des
Flugbildes und zu der Art der Raumnutzung (Jagdgebiet, Flugrouten) sowie der GréRRe
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Balzquartiere

Quartierkontrolle

Netzfang

Auswertung

der gesichteten Tiere mit Hilfe eines Nachtsichtgerats.

Das Balzverhalten der mannlichen Fledermause aulert sich Uberwiegend durch
charakteristische Soziallaute, welche die Weibchen anlocken sollen. Dabei kénnen diese
sowohl aus bestimmten Quartieren oder auch im Flug ausgestoRen werden. Oft werden
dabei auch Uber mehrere Stunden revierabgrenzende Flige unternommen. Haufig
werden Balzquartiere auch als Winterquartiere genutzt.

Als Balzquartier kommt derzeit lediglich eine Baumhohle an einem Nussbaum in Frage.
Sie muss ungeachtet einer moglichen Nutzung als Balzquartier auf jeden Fall durch Erhalt
des Stammes gesichert bzw. durch eine kinstliche Nisthilfe ersetzt werden. Kartierungen
wahrend der Balzzeiten im Herbst fanden bisher keine statt.

Im Untersuchungsgebiet sind keine Gebaudequartiere vorhanden, westlich grenzen
Gebaude des Gewerbegebiets mit Quartiermdéglichkeiten an. Da sich die Gebaude
auBerhalb des Plangebiets befinden, wurden diese nicht auf ein Quartierpotential fur
Fledermause untersucht. Die Bdume im Untersuchungsgebiet wurden, soweit mdglich,
auf eine potenzielle Tauglichkeit als Strukturhabitate (Spechthdhlen, Astabbriche,
Rindenspalten i.a.) fir Fledermause begutachtet sowie auf Fledermausspuren
untersucht. Im Plangebiet befinden sich zwei Einzelbdume, welche Baumhdhlen sowie
weitere fir Zwischenquartiere nutzbare Strukturen aufweisen.

Eine Nutzung durch ein- oder ausfliegende Fledermduse konnte wahrend der
Begehungen nicht festgestellt werden, jedoch st eine Nutzung als
Sommer-/Zwischenquartier fur einzelne Fledermause — vor allem Mannchen — potenziell
moglich. Eine spontane Nutzung einzelner Strukturen als Einzel- oder Zwischenquartier
kann nie vollstandig ausgeschlossen werden.

Aufwandige Netzfange die u.a. zur sicheren Artbestimmung, Geschlechterverteilung oder
zur Besenderung (Flugrouten- und Quartiertelemetrie) eingesetzt werden, sind fur die
Tiere mit einem ernomen Stress verbunden. Auf Netzfange wurde verzichtet, da hier kein
zusatzlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten war.

Die Ergebnisse der Detektorbegehungen werden mit den Sichtbeobachtungen sowie den
erfolgten Quartierkontrollen als Gesamtbild erfasst und entsprechend der gutachterlichen
Erfahrung verbal argumentativ bewertet.

13.2 Lebensraum und Bestand

Bestand
Lebensraum
und
Individuen

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis).

Den Verbreitungskarten der LUBW ist zu entnehmen, dass innerhalb des vorliegenden
TK25-Quadranten 7912 die Fledermausarten Breitfligelfledermaus,
Bechsteinfledermaus, Brandtfledermaus, Wasserfledermaus, Wimperfledermaus,
Groltes Mausohr, Bartfledermaus, Fransenfledermaus, Kleiner Abendsegler, Grolser
Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Mduckenfledermaus, Braunes
Langohr, Graues Langohr und Zweifarbfledermaus verbreitet sind.
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Nachweise Durch die Auswertung der akustischen Aufnahmen bei den durchgefiihrten Kartierungen

Fledermausarten
/-gattungen und
Bestand

konnten folgende Arten bzw. Gattungen nachgewiesen werden:

Zwergdfledermaus

Muckenfledermaus

Weilrand- / Rauhautfledermaus

Gattungen Myotis

Nyctaloide Arten (Nordfledermaus, Breitfligelfledermaus, Zweifarbfledermaus)
Abendsegler

VVVYVYVY

Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und Muckenfledermaus (Pipistrellus
pygmaeus) sind anhand der Rufe eindeutig auf Art ebene nachweisbar. Eine sichere
Unterscheidung zwischen der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) bzw.
Weilrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) ist anhand der Ortungslaute nicht moglich.

Die Rufe der nyctaloiden Arten und der Abendsegler kénnen nicht sicher unterschieden
werden (vgl. Kapitel Methodik). Daher ist ein Vorkommen annahernd aller Arten dieser
Gattungen im Plangebiet mdglich (zumindest von denen, die verbreitungsbedingt
vorkommen koénnten). Daher sind diese Arten in der Nachweisspalte der Tabelle 9 mit
einem blauen X angegeben.

Die Fledermausaktivitat im Untersuchungsgebiet kann insgesamt als gering eingestuft
werden. Auf der Grinflache zentral im Plangebiet wurde fast keine Fledermausaktivitat
erfasst. Hier ist lediglich von einer sporadischen Nutzung als Nahrungshabitat
auszugehen. Die ndrdlich und westlich am Plangebietsrand liegenden Gehdlze wurden
sporadisch als Leitstruktur genutzt.

Eine Nutzung durch ein- oder ausfliegende Fledermduse im Bereich der Gehodlze mit
Baumhohlen konnte wahrend der Begehungen nicht festgestellt werden, jedoch ist eine
sporadische Nutzung als Sommer-/Zwischenquartier fiir einzelne Fledermause — vor
allem Mannchen — potenziell méglich.
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Tabelle 9: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Fledermause.

V| L|E]NIAr Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.
Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit
X | X | 0 | X |Myotis daubentoni \Wasserfledermaus 3 * v s
0 | X [Myotis GroRRes Mausohr 2 * I, IV s
X | X | 0| X |Pipistrellus Zwergfledermaus 3 * v s
Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 X |Eptesicus serotinus Breitfligelfledermaus 2 3 v S
X | X | 0 | X |Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 2 2 I, IV s
X | X | 0§} X |Myotis emarginatus \Wimperfledermaus R 2 I, vV S
X | X | 0 | X |Myotis mystacinus Bartfledermaus 3 * v s
X | X | 0 | X |Myotis nattereri Fransenfledermaus 2 * v S
X | X | 0 § X |Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 2 \ S
X | X | 0 | X |Nyctalus noctula GrolRer Abendsegler i v s
X | X | 0 | X |Pipistrellus kuhlii \WeiRrandfledermaus D * v s
X | X | 0§ X |Pipistrellus pygmaeus Muckenfledermaus G * v S
X | X | 0 | X |Plecotus auritus Braunes Langohr 3 \ S
X | X | 0 ] 0 |Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus i D v s
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 1 2 I, Iv S
X | X | 0 | X |Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 2 G v s
X | X | 0 | X |Myotis brandtii Brandtfledermaus 1 * v S
X | X | 0 | X |Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus i * v s
X | X | 0 § 0 |Plecotus austriacus Graues Langohr 1 1 \ S
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Hypsugo savii IAlpenfledermaus nb R \ S
0 Myotis alcathoe Nymphenfledermaus nb 1 \ S
0 Rhinolophus ferrumequinum |GroRRe Hufeisennase 1 1 I, IV S

13.3 Auswirkungen

Baubedingt kdnnen Stérungen aufgrund der Bauarbeiten

Bewegungen) stattfinden.

Daher

(Beleuchtungen,

sind die Bauarbeiten ausschlie3lich

durchzuflhren und nachtliche Ausleuchtungen der Baustelle zu unterlassen.

tagsuber

Nach derzeitigem Kenntnisstand kommt es durch das Bauvorhaben lediglich zur Rodung
von Einzelbaumen, welche relevante Strukturen (Baumhohlen und Totholzstrukturen) fir
Fledermause aufweisen, sowie eines linienformigen Gehdlzbestands. Durch die Rodung
entfallen potenziell nutzbare Quartiere in geringfugiger Form.

Der Verlust an potenziellen Zwischenquartieren sowie Leitelementen ist nicht als erheblich
zu erachten, da direkt angrenzend sowie im raumlich-funktionalen Zusammenhang gleich-
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und hoherwertige Strukturen vorhanden sind und der Verlust an potenziellen
Zwischenquartieren und Leitelementen kompensiert werden kann. Zudem wurde nur eine
sporadische Nutzung der Leitstrukturen erfasst.

Bezuglich der im Planbereich vorhandenen Baumhohle verbleibt derzeit noch eine
Prognoseunsicherheit. Wahrend der Fortpflanzungszeit wurde die Hohle als Bruthdhle des
Stars genutzt. Eine zeitgleiche Nutzung durch sich reproduzierende Fledermause ist zwar
nicht vollstandig ausgeschlossen, aber stark von der derzeit noch nicht bekannten
Hoéhlenstruktur abhangig. Fledermduse nutzen Stammhdhlen zeitgleich mit Brutvogeln
Uberwiegend dann, wenn sich entsprechende Strukturen in den oberen Bereichen einer
Stammhohle befinden. Ob entsprechende Strukturen vorhanden sind, ist derzeit nicht
bekannt.

Ebenfalls verbleibt ein Restrisiko, dass die vorhandene Baumhdhle wahrend der
Herbstmonate als Balzquartier genutzt werden kdénnte. Da auch Nachweise von
Abendseglern etc. vorhanden waren, besteht auch ein Restrisiko, dass die Baumhdhle bei
ggf. vorhandener Frostsicherheit auch als Uberwinterungsquartier genutzt werden konnte.

Da fir Fledermause und andere Artengruppen (Vogel und Totholzkafer) somit potenziell
nutzbare, hochwertige Strukturen in Form einer groen Baumhohle, einer zweiten
Baumhoéhle und in Form von Gehdlzen mit Totholzbestandteilen entfallen, sind
Vermeidungs- und MinimierungsmafRRnahmen zur Sicherung der relevanten Strukturen
sowie AusgleichsmalRnahmen umzusetzen.

Um den Verbotsbestand der Tétung von potenziell in Zwischenquartieren befindlichen
Einzeltieren zu verhindern, dirfen die Rodungsarbeiten nur in der Zeit von Anfang
Dezember bis Ende Februar eines jeden Jahres (je nach Wetterbedingungen auch bis
Ende Marz) unter Aufsicht einer Umweltbaubegleitung durchgefihrt werden. Direkt vor der
Rodung muss die vorhandene Baumhohle auf ggf. Gberwinternde Tiere untersucht werden.
Weitere Vermeidungs- und Minimierungsmaflnahmen werden nachfolgend beschrieben.

Die Griunflachen im Plangebiet werden von Fledermausen lediglich sporadisch als
Jagdhabitat genutzt. Auf Grund des verhalinismaRig geringfligigen Umfangs der
anlagebedingt verloren gehenden Grinflachen und dem Umstand, dass in unmittelbarer
Nahe zum Plangebiet weitlaufige, gleichartige Grinflachen als Ausweichhabitate
verbleiben, kénnen hierdurch keine erheblichen Beeintrachtigungen fir die
Fledermausfauna abgeleitet werden.

Betriebsbedingt sind durch das neue Gebdude ggf. Stérungen der Tiere wahrend der
nachtlichen Aktivitdten mdglich. Um die Tiere in ihrer Jagdaktivitdt bzw. wahrend der
Transferflige in die Jagdgebiete nicht zu stdren, sind keine nachtlichen Dauer-
Beleuchtungen an dem geplanten Gebaude zuldssig. Weitere Ausfiihrungen zur Thematik
Beleuchtung sind dem nachfolgenden Kapitel zu entnehmen.
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13.4 Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen

Vermeidung Zur Vermeidung von Verbotstatbestdnden bei der Artengruppe Fledermduse sind
und folgende Maflnahmen einzuhalten:

Minimierung >

>

Die Rodung von Gehdlzen ist auf ein Minimum zu reduzieren.

Sicherung der Gehdlze mit hochwertigen Strukturen als Totholzpyramiden
gemal den Angaben in Kapitel 7.4.

Die Rodung von Gehdlzen muss zwingend innerhalb der Wintermonate (Anfang
Dezember bis Ende Februar eines jeden Jahres) durchgefiihrt werden. Zu
diesem Zeitpunkt befinden sich die Tiere in ihren Winterquartieren (Hohlen,
Stollen etc.) und damit auRerhalb des hier gegenstandlichen Plangebiets.

Vor der Rodung der Nussbaume sind die hier vorhandenen Baumhdéhlen auf eine
eventuelle Nutzung als Winterquartier zu untersuchen. Dies muss durch
Begutachtung der Héhlen mit einer Endoskop-Kamera erfolgen. Falls sich
Nachweise ergeben, ist das weitere Vorgehen von der UBB gemeinsam mit der
UNB und ggf. Fledermaus-Experten der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz
(AGF) Baden-Wirttemberg umzusetzen.

Die Bauarbeiten sind ausschlieBlich tagslber auszufiihren, da sich die
Fledermause dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore wahrend
der Jagdphase nicht beeintrachtigt werden. Nachtliche Bauarbeiten sollten nicht
in den Monaten Mai bis September (01.05. — 30.09. eines jeden Jahres) erfolgen.
Sind nachtliche Beleuchtungen im Bereich der BaumaRnahmen ggf. nicht zu
vermeiden, muss zwingend eine insekten- und damit auch fledermausfreundliche
Beleuchtung angebracht werden.

Dauer-Beleuchtungen an dem geplanten Gebaude, insbesondere in Richtung
der Geholze und von Einzelbdumen sowie in Richtung der Grunlandflachen sind
zu unterlassen, da so eine Stérung der Fledermause wahrend der Jagd bzw.
wahrend des Transferfluges in die Jagdgebiete vermieden werden kann.

Da das Gebiet als Nahrungshabitat von Fledermausen genutzt werden konnte
und diese sehr empfindlich auf Stérungen durch Licht regieren, ist die
AuRenbeleuchtung auf das erforderliche Mindestmall zu reduzieren und
insekten- und fledermausvertraglich zu gestalten. Dazu zahlen die Verwendung
von LED oder anderen Leuchtmitteln ohne UV-Anteil mit Lichtspektrum um 590
nm und mit warmweilRer Farbtemperatur bis max. 2.000 Kelvin. Vorzusehen ist
eine mafvolle, gleichmafRige und gezielte Beleuchtung der zu beleuchtenden
Flachen von oben nach unten, die Abschirmung von Streulicht sowie ein zeitlich
bedarfsorientiertes bzw. bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten bzw.
Dimmen. Die Leuchtgehduse missen gegen das Eindringen von Insekten
geschutzt sein und die Oberflachentemperatur darf 60°C nicht tberschreiten.

13.5 (Vorgezogene) AusgleichsmaRnahmen

Ausgleichs- Durch die MaRnahme kommt es zu einem Verlust von potenziell nutzbaren Quartieren in

maBnahmen Form von Baumhdhlen und Totholzstrukturen. Diese Strukturen werden zum Schutze der
Totholzkafer und Vogel weitestgehend erhalten. Die Sicherung der Stammholz-Anteile ist
jedoch mit einer Veranderung der vorhandenen Habitatstrukturen und einer raumlichen
Verlagerung der Stammtorsi verbunden. Daher ist eine zukinftige Nutzungsmdglichkeit
dieser Strukturen nicht sichergestellt. Es sollten daher ein ergdnzender Ausgleich durch
kinstliche Nisthilfen erfolgen. Diese kdnnen an den Baumen auf dem bereits
vorhandenen Betriebsgeldnde, im benachbarten Feldgehdlz oder der benachbarten
Streuobstanlage angebracht werden. Insgesamt werden nétig:

>
>

1 Fledermaus-Universalquartier (Gro3raumhdhle)
2 Fledermaus-Kleinhéhlen

> 2 Fledermaus Flachkasten
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Bezuglich der Nahrungs- und Jagdhabitate ist davon auszugehen, dass in direkter
Umgebung in ausreichender Form groRflachige Griinlandflachen, Geholzstrukturen und
Walder vorhanden sind, welche entsprechend genutzt werden kénnen.

Mit Ausnahme der Kompensation der Verluststrukturen in Form der entfernten Feldhecke
sind somit keine weiteren AusgleichsmafRnahmen nétig.

13.6 Prufung der Verbotstatbestande

§ 4 (1)
Totungsverbot

§ 4 (1)
Stoérungsverbot

§ 4 (1)
Schadigungs-
verbot

1

2

3

,ES ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen,
sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstbéren.”

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann der Tatbestand der Tétung
ausgeschlossen werden.

Das Totungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.

,ES ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europédischen
Vogelarten wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.”

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben zur Thematik der Beleuchtung
kénnen erhebliche Stérungen von Fledermausen ausgeschlossen werden.

Das Storungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt

.ES ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der
besonders geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu
zerstéren.*”

Es ergaben sich im Zuge der Kartierungen keine Hinweise darauf, dass die im Plangebiet
vorkommenden Baume eine Funktion als Fortpflanzungs- (Wochenstube) oder
Ruhestatte (z.B. Winter- oder Balzquartier) Ubernehmen.

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben zur Thematik des Erhalts von
potenziell nutzbaren Quartierstrukturen und der Uberprifung von Baumhohlen werden
keine Fortpflanzungs- oder Ruhestatten durch das Vorhaben beschadigt oder zerstort.

Das Schadigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.
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14 Saugetiere (auBer Fledermause)

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Beziiglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der offentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. Managementplane etc.) genutzt.

Die Artengruppe der Saugetiere (hier: Haselmause) wurde im Rahmen der weiteren
Kartierungen als Beibeobachtungen erfasst. Im Bereich der dichten linienférmigen Geholz
wurde auf FralRspuren und Freinester der Haselmaus geachtet.

Die bisherigen Begehungstermine kdnnen der Tabelle 1 enthommen werden.

Verbreitungsbedingt lassen sich im Untersuchungsgebiet die Arten Wildkatze und
Haselmaus nicht ausschlief3en.

Ein dauerhaftes Vorkommen der Wildkatze kann habitatbedingt sowie auf Grund der
Storwirkungen der benachbarten Gewerbebetriebe mit hoher Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen werden.

Es befindet sich aber ca. 1,2 Kilometer westlich auferhalb der Wildtierkorridor ,Liliental /
Wasenweiler (Kaiserstuhl) - (Markgrafler Rheinebene) - Foret de la Hardt Sud (F)“. Er
verlauft Uberwiegend innerhalb des unter Naturschutz stehenden Waldgebiets
.Zwolferholz-Haid“. Am Rande des Gebiets liegt mit dem Stillgewasser "Merdinger
Panzergraben" ein Verbundkorridor zum Plangebiet hin, der dieses bis auf einen Abstand
von ca. 300 Meter erreicht. Weitere Trittsteinbiotope in Richtung Plangebiet sind das Biotop
.Feldgehdlz und Feldhecke am Breisacher Weg westlich Merdingen® und das nicht unter
Schutz stehende Feldgehdlz direkt noérdlich des Planbereichs. Entlang dieser Achse
besteht die Maglichkeit, dass Wildkatzen hier von Ost nach West wechseln und damit
wichtige Populationsverbindungen zwischen den Teilpopulationen Kaiserstuhl,
Rheinvorland und Tuniberg vorhanden sind.

Im Moment kann jedoch keine Beeintrachtigung dieser Verbundfunktionen erkannt werden.

Am westlichen Plangebietsrand ist ein dichter, linienférmiger Gehdlzbestand vorhanden.
Der Geholzbestand besteht aus gréReren Baumen und dichten Geblschen mit teilweise
vorgelagertem Brombeer-Gestriipp. Habitatbedingt Iasst sich ein Vorkommen der
Haselmaus hier nicht ausschlieBen. Das Gehdlz befindet sich jedoch isoliert am Rande von
einer Gewerbeflache. Ein direkter Gehodlzverbund zu den nahegelegenen
Waldrandbereichen ist nicht gegeben. Daher ist ein Vorkommen der Haselmaus im
Vorhabenbereich eher unwahrscheinlich. Spuren, welche auf eine Nutzung der Haselmaus
in der Gehdlzstruktur hinweisen, konnten nicht erbracht werden. Von einem Vorkommen
der Art ist daher nicht auszugehen.

Das Eintreten der Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.
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Tabelle 10: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Sauger (auBer Fledermause).

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

0 Castor fiber Biber 2 \Y I, IV s
X|0 Felis silvestris \Wildkatze 0 3 \% s
X | (X)| 0 | 0 |Muscardinus avellanarius Haselmaus G \Y \% s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Canis lupus Wolf 0 3 I, vV 5

0 Lynx Luchs 0 1 I, vV S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

Ol | I |Cricetus Feldhamster l 1 | 1 | v l s
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15 Pflanzen

15.1 Methodik

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungsdaten der Offentlich zugénglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in raumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgro3projekten, fertige Managementplane etc.) genuizt.

Im Jahre 2025 fanden im Untersuchungsbereich Begehungen zur Erhebung der
Habitatstrukturen und der Arterfassung statt. Auf dieser Grundlage werden die relevanten
Arten sowie die Methodik festgelegt.

Laut Verbreitungskarten der LUBW kdnnen im vorliegenden TK25-Quadranten die streng
geschutzten Arten Rogers Goldhaarmoos und Griines Besenmoos nicht ausgeschlossen
werden.

Das Griine Besenmoos kann habitatbedingt ausgeschlossen werden.

Ein Vorkommen des Rogers Goldhaarmoos kann habitatbedingt nicht vollstandig
ausgeschlossen werden, ist aber auf Grund der in der Umgebung vorhandenen Nachweise
in Relation zum Ausbreitungsverhalten dieser Art sehr unwahrscheinlich.

Dennoch wurden die im Planbereich vorhandenen Baume auf verdachtige Moospolster
untersucht, wobei sich kein Nachweis ergab.

Das Eintreten der Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.
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Tabelle 11: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Pflanzen.

\Art

Art

RLBW

RLD

FFH RL

BNatSchG

vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Loérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 | 0 | 0 [Buxbaumia viridis Griines Koboldmoos 2 \'% 1]
X | 0| 0] 0 [Dicranum viride Griines Besenmoos \'% \'% 1]
0| 0| 0 ] 0 |Hamatocaulis vernicosus Firnisglanzendes Sichelmoos 2 2 1]
0| 0| O | O (Lobaria pulmonaria Echte Lungenflechte 2 1 s
0| 0| 0 ] O |Orthotrichum rogeri Rogers Goldhaarmoos R * 1]
0| 0| 0| O |Trichomanes speciosum Europaischer Dinnfarn * * I, vV S
Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 l 0 ‘ 0 I 0 ‘Botrychium matricariifolium }Astige Mondraute ‘ 2 ‘ 2 ‘ S
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
0| 0| 0] O |Anagallis tenella Zarter Gauchheil 1 2 S
0| 0| 0| O Bromus grossus Dicke Trespe 2 2 I, vV S
0| 0| 0| O Cypripedium calceolus Europaischer Frauenschuh 3 3 I, Iv s

Arten, die in den
keine aktuellen Nachweise mehr haben od

Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwa
er nur noch hochgradig selten und lokal eingeschra

rzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
nkt vorkommen.

0| 0| 0| O |Lindernia procumbens Liegendes Blichsenkraut 2 2 v S
0| 0| 0| O Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut 2 2 I, IV s
0| 0| 0] O |Marsilea quadrifolia Kleefarn 1 1 I, vV s
0| 0| 0] O |Nupharpumila Kleine Teichrose 2 1 s
0| 0| 0| 0 |Scorzonera austriaca Osterreichische Schwarzwurzel 1 1 s
0| 0| 0 | O |Vitis vinifera subsp. sylvestris |Wilde Weinrebe 1 2 s

Arten, die in den

Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwa
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

rzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

0| 0| 0] O |Apium repens Kriechender Sellerie 1 2 I, vV s
0| 0| 0 | O Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn 0 1 I, IV s
0| 0 | 0 | O (Gladiolus palustris Sumpf-Siegwurz 1 2 I, IV s
0| 0| 0| O [risvariegata Bunte Schwertlilie R 1 s
0| 0| 0] O Juncus stygius Moor-Binse nb 1 s
0| 0| 0 | O Jurinea cyanoides Silberscharte 1 2 I, vV s
0| 0| 0] O [Myosotis rehsteineri Bodensee-Vergissmeinnicht 1 1 I, vV s
0| 0| 0| O Najas flexilis Biegsames Nixenkraut 1 0 \% s
ojojojo f;a:!()i;:{la;rrjs sceptrum- Karlszepter 2 2 s
0| 0| 0 ]| O (Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech 0 0 I, IV s
0| 0| 0 ]| O (Spiranthes aestivalis Sommer-Schraubenstendel 1 2 v s

48


https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/-/rogers-goldhaarmoos-orthotrichum-rogeri-brid

galaplan decker Artenschutzrechtliche Prifung
Am Schlipf 6 Bebauungsplananderung ,Emletweg”
79674 Todtnauberg Gemeinde Merdingen, Gemarkung Merdingen

16 Literatur

16.1 Allgemeine Grundlagen

Albrecht, K., T. Hor, F. W. Henning, G. Topfer-Hofmann, & C. Griinfelder (2015): Leistungsbeschreibungen
fur faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeitragen und
Artenschutzbeitrag. Bericht zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des Bundesministeriums fir
Verkehr und digitale Infrastruktur: FE 02.0332/2011/LRGB. Forschung Stralenbau und
StralRenverkehrstechnik: Heft 1115 - 2015.

Arbeitsgruppe Mollusken BW (2008): Rote Liste und Artenverzeichnis der Schnecken und Muscheln Baden-
Wirttembergs. Naturschutz-Praxis, Artenschutz 12

Baer, J. et al. (2014): Die Rote Liste fir Baden-Wirttembergs Fische, Neunaugen und FluRBkrebse -
Ministerium fir Landlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Wirttmberg, Stuttgart, 64 S.

Bauer, H.-G., M. Boschert, M. I. Forschler, J. Holzinger, M. Kramer & U. Mahler (2016): Rote Liste und
Kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Wurttembergs. 6. Fassung. Stand 31.12.2013.
- Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.

Bayerisches Staatsministerium fiir Wohnen, Bau und Verkehr (2018): Ablaufschema zur Prifung des
Artenschutzes - Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen
artenschutzrechtlichen Prifung in der StralRenplanung (saP) (Fassung mit Stand 08/2018)

Bellmann H.; R. Ulrich (2016): Der Kosmos Schmetterlingsfiihrer: Schmetterlinge, Raupen und
Futterpflanzen. Franckh-Kosmos-Verlag Stuttgart.

Bense, U. (2002): Verzeichnis und Rote Liste der Totholzkafer Baden-Wirttembergs. Naturschutz
Landschaftspflege Bad.Wirtt. Bd. 74

Braun, M.; Dieterlen F.: Die Sdugetiere Baden — Wirttemberg. Band 1 Eugen Ulmer Verlag. 2003

Breunig, T. & Demuth, S. (1999): Rote Liste der Farn - und Samenpflanzen Baden —
Wirttembergs; Naturschutz-Praxis, Artenschutz 2

Binot-Hafke, M.; Balzer, S.; Becker, N.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G.; Matzke-Hajek,
G. & Strauch, M. (Red.) (2011): Rote Liste gefahrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band
3: Wirbellose Tiere (Teil 1). — Minster (Landwirtschaftsverlag). — Naturschutz und Biologische Vielfalt
70 (3): 716 S.

Ebert G. Rennwald E. (1993): Die Schmetterlinge Baden — Wirttembergs. Band 2 Tagfalter Il. Eugen Ulmer
Verlag.
Ebert Hrsg. (2005): Die Schmetterlinge Baden-Wiurttembergs Band 10, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

FREYHOF, J. (2009): Rote Liste der im SuRwasser reproduzierenden Neunaugen und Fische (Cyclostomata
& Pisces). — In: HAUPT, H., LUDWIG, G., GRUTTKE, H., BINOT-HAFKE, M. OTTO, C. & PAULY, A.
(Hrsg.): Rote Liste gefahrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 1: Wirbeltiere. —
Naturschutz und Biologische Vielfalt 70: 291-316.

Glutz von Blotzheim & Bauer (1993): Handbuch der Végel Mitteleuropas Bd. 13/11. Aula Verlag.

Garniel A., U. Mierwald, U. Ojowski, W. Daunicht (2010): Arbeitshilfe Vdgel und Straflenverkehr:
Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Bonn

Gassner E., A. Winkelbrandt, D. Bernotat (2005): UVP Rechtliche und fachliche Anleitung fir die
Umweltvertraglichkeit. C.F. Mller Verlag Heidelberg

Geske C. Moller L. (2012): Der Hirschkafer in Hessen. Artenschutzinfo Nr. 2 Hessen Forst Giesen

GEISER, R. (1998): Rote Liste der Kafer (Coleoptera). — In: BINOT, M., BLESS, R., BOYE, P., GRUTTKE, H.
& PRETSCHER, P. (Hrsg.): Rote Liste gefahrdeter Tiere Deutschlands. — Bonn - Bad Godesberg
(Landwirtschaftsverlag GmbH, Mdunster-Hiltrup). — Schriftenreihe fir Landschaftspflege und
Naturschutz 55: 194-201.

Gruttke, H.; Binot-Hafke, M.; Balzer, S.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G.; Matzke-Hajek, G. & Ries,
M. (Red.) (2016): Rote Liste gefahrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 4: Wirbellose
Tiere (Teil 2). — Minster (Landwirtschaftsverlag). — Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (4): 598 S.

Harde & Severa (2014): Der Kosmos Kaferfuhrer: Die Kafer Mitteleuropas: Franckh-Kosmos-Verlag Stuttgart

49



galaplan decker Artenschutzrechtliche Prifung
Am Schlipf 6 Bebauungsplananderung ,Emletweg”
79674 Todtnauberg Gemeinde Merdingen, Gemarkung Merdingen

Haupt, H.; Ludwig, G.; Gruttke, H.; Binot-Hafke, M.; Otto, C. & Pauly, A. (Red.) (2009): Rote Liste
gefahrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere. — Minster
(Landwirtschaftsverlag). — Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 386 S.

Hunger, H. & Schiel, F.-J. (2006): Rote Liste der Libellen Baden-Wirttembergs und der Naturrdume. Libellula
Supplement 7: 3-14.

Holzinger, J. et al. (1999): Die Vogel Baden-Wirttembergs. Bd. 3.1. Singvégel 1. Eugen Ulmer Verlag.
Hoélzinger, J. et al. (1997): Die Vdgel Baden-Wirttembergs. Bd. 3.2. Singvigel 2. Eugen Ulmer Verlag.
Hoélzinger, J. et al. (2011): Die Vdgel Baden-Wirttembergs. Bd. Nicht-Singvdgel 1.1. Eugen Ulmer Verlag.
Hoélzinger, J. et al. (2001): Die Vdgel Baden-Wirttembergs. Bd. Nicht-Singvigel 2. Eugen Ulmer Verlag.
Holzinger, J. et al. (2001): Die VAgel Baden-Wirttembergs. Bd. Nicht-Singvogel 3. Eugen Ulmer Verlag.

Holzinger, J., Bauer, H.-G., Boschert, M. & Mahler, U. (2005): Artenliste der Végel Baden-Wirttembergs,
Ornithologisches Jahresheft fir Baden-Wirttemberg, Band 22, Heft 1.

Kramer, M., Bauer, H.-G., Bindrich, F., Einstein, J., Mahler, U. (2022): Rote Liste der Brutvogel Baden-
Wirttembergs. 7. Fassung, Stand 31.12.2019. — Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.

Kratsch D., G. Mathaus; M. Frosch (2018): Ablaufschemata zur artenschutzrechtlichen Prifung bei
Vorhaben nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG sowie der Ausnahmeprifung nach § 45 Abs. 7
BNatSchG: LUBW

KRUTGEN, J. (2016): Amphibienschutzzdune in der Praxis — Anmerkungen zu Ausstiegshilfen, Rana 17: 94 —
97.

KUHNEL, K.-D., GEIGER, A., LAUFER, H., PODLOUCKY, R. & SCHLUPMANN, M. (2009): Rote Liste und
Gesamtartenliste der Lurche (Amphibia) Deutschlands. In: HAUPT, H., LUDWIG, G., GRUTTKE, H.,
BINOT-HAFKE, M., OTTO, C. & PAULY, A. (Red.): Rote Liste gefahrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze
Deutschlands, Band 1: Wirbeltiere. — Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 259-288.

Laufer, H. (1999): Rote Liste der Amphibien und Reptilien Baden-Wurttembergs. Aus: Naturschutz und
Landschaftspflege Baden-Wirttemberg 73.

Laufer, H. (2020): Rote Liste der Amphibien und Reptilien Baden-Wurttembergs. Aus: Naturschutz und
Landschaftspflege Baden-Wirttemberg 73.

Laufer, H., Fritz, K. & Sowig, P. (2007): Die Amphibien und Reptilien Baden-Wirttembergs. — 807 Seiten,
Verlag Eugen Ulmer Stuttgart.

Laufer H. (2014): Praxisorientierte Umsetzung des strengen Artenschutzes am Beispiel von Zaun- und
Mauereidechsen. LUBW Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wurttemberg
Postfach 10 01 63, 76231 Karlsruhe

LAMBRECHT H. & TRAUTNER, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung
der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand
Juni 2007. — FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums fir
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes flir Naturschutz - FKZ 804
82 004 [unter Mitarb. von K. KOCKELKE, R. STEINER, R. BRINKMANN, D. BERNOTAT, E.
GASSNER & G. KAULE]. — Hannover, Filderstadt.

Lang J.; K Kiepe (2011): Stralenrdnder als Ausbreitungsachsen fur die Haselmaus (Muscardinus
avellanarius): Ein Fallbeispiel aus Nordhessen. Hessische Faunistische Briefe 30 (4) Seite 49 — 54
Darmstadt 2011 (2012)

LUDWIG, G. & SCHNITTLER, M. (1996): Rote Liste geféhrdeter Pflanzen Deutschlands. — Mdunster
(Landwirtschaftsverlag). — Schriftenreihe fir Vegetationskunde 28: 709-739.

Malchau W. (2010): Lucanus cervus (LINNAEUS, 1775) — Hirschkafer. Berichte des Landesamtes fir
Umweltschutz Sachsen-Anhalt Halle, Sonderheft 2/2010: 223-280

Markmann U., Zahn A., Hammerer M. (2009): Kriterien fur die Wertung von Artnachweisen basierend auf
Lautaufnahmen. Koordinationsstellen fiir Fledermausschutz in Bayern

MEINIG, H., BOYE, P. & HUTTERER, R. (2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Saugetiere (Mammalia)
Deutschlands. — Minster (Landwirtschaftsverlag). — Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 115-
153.

50



galaplan decker Artenschutzrechtliche Prifung
Am Schlipf 6 Bebauungsplananderung ,Emletweg”
79674 Todtnauberg Gemeinde Merdingen, Gemarkung Merdingen

Ministerium fiir Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Wiirttemberg (2019): Artenschutz in der
Bauleitplanung und bei Bauvorhaben — Handlungsleitfaden fiir die am Planen und Bauen Beteiligten,
Stuttgart 2019

Ott J., K.-J. Conze, A. Giinther, M. Lohr, R. Mauersberger, H.-J. Roland & F. Suhling (2015): Rote Liste
und Gesamtartenliste der Libellen Deutschlands mit Analyse der Verantwortlichkeit, dritte Fassung,
Stand Anfang 2012 (Odonata). Libellula Supplement 14: 395-422

Pfalzer G. (2002): Inter- und intraspezifische Variabilitdt der Soziallaute heimischer Fledermausarten.
Dissertation Universitat Kaiserslautern FB Biologie

REINHARDT, R. & BOLZ, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera)
(Lepidoptera: Papilionidae et Hesperioidea) Deutschlands. — Muinster (Landwirtschaftsverlag). —
Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 167-194.

Runge, H., Simon, M. & Widdig, T. (2010): Rahmenbedingungen fiir die Wirksamkeit von Malinahmen des
Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben, FUE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes
des Bundesministeriums flir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes
fir Naturschutz - FKZ 3507 82 080, (unter Mitarb. von: Louis, H. W., Reich, M., Bernotat, D., Mayer,
F., Dohm, P., Késtermeyer, H., Smit-Viergutz, J., Szeder, K.).- Hannover, Marburg.

Rosenau, S. (2003): "Bibermanagementplan" - Entwicklung eines Schutzkonzeptes fur den Biber (Castor fiber
L.) im Bereich der Berliner Havel - Zwischenbericht Juni 2003., http://www.susanne-
rosenau.de/biber/Zwischenbericht%202003.pdf, aufgerufen am 2.06.2009.

Ryslavy, T., Bauer, H.-G., Gerlach, B. Hippop, O., Stahmer, J., Stdbeck, P., Sudfeldt, C. (2020): Rote Liste
der Brutvdgel Deutschlands, 6. Fassung. In: Deutscher Rat fir Vogelschutz (Hrsg.): Berichte zum
Vogelschutz, Band 57, S. 13-112.

Settele J. R. Steiner, R. Reinhardt, R. Feldmann, G. Hermann (2015): Schmetterlinge Die Tagfalter
Deutschlands Ulmer Verlag Stuttgart

Skiba R (2014).: Europaische Fledermause. 2. Fassung. Die Neue Brehm Blicherei.

Siidbeck, P. et al (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvdgel Deutschlands. — Eigenverlag
Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA), Radolfzell.

Siidbeck, P.; Bauer, H.-G.; Boschert, M.; Boye, P. & Knief, W. (2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der
Brutvogel (Aves) Deutschlands. 4. Fassung, Stand 30. November 2007. — In: Haupt, H.; Ludwig, G.;
Gruttke, H.; Binot-Hafke, M.; Otto, C. & Pauly, A. (Red.): Rote Liste gefahrdeter Tiere, Pflanzen und
Pilze Deutschlands, Band 1: Wirbeltiere. — Minster (Landwirtschaftsverlag). — Naturschutz und
Biologische Vielfalt 70 (1): 159-227.

Svensson, L. (2011): Der Kosmos Vogelfiihrer. Franckh-Kosmos-Verlag Stuttgart.

51



galaplan decker Artenschutzrechtliche Prifung
Am Schlipf 6 Bebauungsplananderung ,Emletweg”
79674 Todtnauberg Gemeinde Merdingen, Gemarkung Merdingen

16.2 Offentlich zugiéngliche Internetquellen

BFN Internethandbuch Arten
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
BFN FFH - VP - Info
http:/ffh-vp-info.de/FFHVP/
LUBW
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/artensteckbriefe
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/meldeplattformen
Weichtiere
http://www.bw.mollusca.de/
https://naturportal-suedwest.de/de/weichtiere/allgemeine-hinweise/
Spinnentiere
https://arages.de/arachnologie-vernetzt/atlas-der-spinnentiere
Kafer
http://www.colkat.de/de/fhl/
https://www.kerbtier.de
http://xn--hirschkfersuche-6kb.de/index.php/ct-die-suche/ct-wohnorte-unserer-hirschkaefer
http.//coleonet.de/coleo/
Schmetterlinge
https://www.schmetterlinge-d.de/
http://www.schmetterlinge-bw.de/
https://lepiforum.org/
Wildbienen
https.//www.wildbienen.info/
Amphibien und Reptilien
http://www.herpetofauna-bw.de/arten/amphibien/
http://www.amphibien-reptilien.com/amphibien-kalender.php
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/landesweite-
artenkartierung-lak

Vogel
https://www.ogbw.de/voegel
https://www.ogbasel.ch/jahresberichte-mit-avifauna/
http.//www.fosor.de/
www.dda-web.de (Fehler! Linkreferenz ungiiltig. Fledermause
http://www.frinat.de/index.php/de/biologie-verbreitung-und-schutz-der-fledermaeuse
Wolf

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-
vielfalt/artenschutz/wolf/nachweise/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ARmn8z9V4pcnbbrKobkztqf4mdA&lI=47.939
1513243838%2C8.1120408028841778&z=11

Luchs monitoring
https.://www.bfn.de/fileadmin/BfN/daten_fakten/Dokumente/2020_02_06_Luchsverbreitung_2018_19_
Karte.pdf
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Vierter-Luchs-im-Suedwesten-heimisch-
_arid, 1500808.html

Wildkatze (FVA)

https.//www.wildkatze-bw.de/zahlen-und-fakten
Biber

http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/biberbilder-und-
verbreitungskart/verbreitungskarten.htm/

Pflanzen
http://www.blumeninschwaben.de/
http://www.floraweb.de/
http.//www.bildatlas-moose.de/

Verbundplanungen
http://www.biotopverbund-markgraeflerland.de/
https://www.fva-bw.de/fop-meta-  navigation/fachabteilungen/wildtierinstitut/lebensraumverbund-
wildunfaelle/internationale-wiedervernetzung-am-hochrhein
http://www.fva-bw.de/forschung/wg/generalwildwegeplan.pdf
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https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/artensteckbriefe
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/meldeplattformen
http://www.colkat.de/de/fhl/
https://www.kerbtier.de/
http://hirschkäfersuche.de/index.php/ct-die-suche/ct-wohnorte-unserer-hirschkaefer
http://coleonet.de/coleo/
https://www.schmetterlinge-d.de/
http://www.schmetterlinge-bw.de/
https://www.wildbienen.info/
http://www.herpetofauna-bw.de/arten/amphibien/
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/landesweite-
https://www.ogbw.de/voegel
https://www.ogbasel.ch/jahresberichte-mit-avifauna/
http://www.fosor.de/
http://www.frinat.de/index.php/de/biologie-verbreitung-und-schutz-der-fledermaeuse
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-%09vielfalt/artenschutz/wolf/nachweise/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-%09vielfalt/artenschutz/wolf/nachweise/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ARmn8z9V4pcnbbrKo6kztqf4mdA&ll=47.939%091513243838%2C8.112040802884177&z=11
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ARmn8z9V4pcnbbrKo6kztqf4mdA&ll=47.939%091513243838%2C8.112040802884177&z=11
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/daten_fakten/Dokumente/2020_02_06_Luchsverbreitung_2018_19_%09Karte.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/daten_fakten/Dokumente/2020_02_06_Luchsverbreitung_2018_19_%09Karte.pdf
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Vierter-Luchs-im-Suedwesten-heimisch-%09_arid,1500808.html
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Vierter-Luchs-im-Suedwesten-heimisch-%09_arid,1500808.html
https://www.wildkatze-bw.de/zahlen-und-fakten
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/biberbilder-und-%09verbreitungskart/verbreitungskarten.html
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/biberbilder-und-%09verbreitungskart/verbreitungskarten.html
http://www.blumeninschwaben.de/
http://www.floraweb.de/
http://www.bildatlas-moose.de/
https://www.fva-bw.de/top-meta-
http://www.fva-bw.de/forschung/wg/generalwildwegeplan.pdf

